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nen Umsatzerlös von 40 Millionen Franken oder 250 Voll-
zeitstellen im Jahresdurchschnitt. Der Nationalrat beschloss
zudem, mit dem revidierten Artikel 727 eine eigene Vorlage
zu bilden und diese rasch in Kraft zu setzen, was inzwischen
auch vom Ständerat gutgeheissen worden ist. 
In der heutigen Differenzbereinigung geht es nur noch dar-
um, ob das Parlament den Termin der Inkraftsetzung be-
schliesst oder ob dies dem Bundesrat überlassen werden
soll. Die Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen des Na-
tionalrates beantragt Ihnen, die Vorlage 3 unter Vorbehalt
des Ergreifens eines fakultativen Referendums auf den
1. Januar 2012 in Kraft zu setzen.
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission zu
folgen und den Antrag der Minderheit abzulehnen.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: Le projet 3 de
la révision du droit de la société anonyme et du droit comp-
table a été extraite de ce grand chantier à ciel ouvert qu'est
devenu la révision du droit de la société anonymen, suite no-
tamment à tous les travaux relatifs au contre-projet à l'initia-
tive populaire «contre les rémunérations abusives».
L'idée était de «sortir» du lot un aspect essentiellement tech-
nique, de le traiter séparément et plus rapidement, et notre
conseil a eu l'occasion de se prononcer déjà sur cette éléva-
tion des seuils à compter desquels les entreprises sont sou-
mises à révision ordinaire. Ces seuils ont été élevés à
20 millions de francs de bilan, 40 millions de francs de chiffre
d'affaires et une moyenne annuelle de 250 emplois à plein
temps, contre l'avis du Conseil des Etats qui, finalement,
s'est rallié à la décision de notre conseil sur ce point.
Il reste comme divergence la seule question de l'entrée en
vigueur de ces nouvelles normes. Notre conseil avait fixé
une entrée en vigueur au 1er juillet 2011 contre l'avis du
Conseil des Etats et de sa commission qui avaient décidé
que la date d'entrée en vigueur serait décidée, comme à l'or-
dinaire, par le Conseil fédéral.
Le projet a été réexaminé par votre commission aux aurores
hier matin, et elle a trouvé une espèce de compromis. Elle
est partie de l'idée, d'une part, qu'il était bon que la loi entre
en vigueur relativement rapidement parce qu'on ne sait pas
exactement combien de temps cela prendra pour que le
chantier général du droit de la société anonyme et du droit
comptable arrive à terme et, d'autre part, qu'il était bon de
déterminer une date fixe, un «dies a quo», à partir duquel
faire ces calculs. En effet, les entreprises qui vont bénéficier
d'un allègement par rapport à la révision ordinaire ne sont
soumises aux règles de la révision ordinaire qu'après deux
exercices où deux des trois valeurs retenues dépassent les
seuils fixés et, par conséquent, il importe que la loi prévoie
une date à partir de laquelle les entreprises puissent savoir
comment calculer les deux années précédentes en ques-
tion. Cette date a été fixée par notre commission au 1er jan-
vier 2012, sous réserve bien entendu que le délai référen-
daire ne soit pas utilisé, que le référendum ne soit pas lancé.
Si le référendum devait être lancé, la règle ordinaire s'appli-
querait, à savoir que le Conseil fédéral fixerait lui-même la
date d'entrée en vigueur.
La commission, par 13 voix contre 7 et 1 abstention, en a
décidé ainsi et elle vous demande de la suivre.
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Le président (Germanier Jean-René, président): Un seul dé-
bat d'entrée en matière a lieu sur les deux projets. 

Markwalder Christa (RL, BE), für die Kommission: In der Früh-
jahrssession 2010 hat der Nationalrat mit 128 zu 59 Stim-
men beschlossen, der Volksinitiative «gegen die Abzocke-
rei» einen direkten Gegenentwurf gegenüberzustellen; dies,
nachdem die Revision des Aktien- und Rechnungslegungs-
rechts, die vom Bundesrat am 21. Dezember 2007 zuhan-
den des Parlamentes verabschiedet und mit einer bundes-
rätlichen Zusatzbotschaft vom 5. Dezember 2008 ergänzt
worden war, in der Beratung der Kommission für Rechtsfra-
gen des Nationalrates mehrere Verzögerungen erfahren
hatte. Die Schwesterkommission des Ständerates ihrerseits
kam zum Schluss, dass detaillierte aktienrechtliche Bestim-
mungen nicht auf die Verfassungsstufe gehören, und reichte
deshalb am 20. Mai 2010 eine parlamentarische Initiative
ein mit dem Ziel, auf Gesetzesstufe einen indirekten Gegen-
vorschlag auszuarbeiten, damit ein Rückzug der Minder-In-
itiative ermöglicht werden kann. Dieser Gegenvorschlag hat
sich an den Forderungen der Volksinitiative «gegen die Ab-
zockerei» und am direkten Gegenentwurf des Nationalrates
zu orientieren. Die Kommission für Rechtsfragen des Natio-
nalrates stimmte der parlamentarischen Initiative zu und be-
auftragte den Ständerat mit der Ausarbeitung einer Vorlage.
Das Resultat finden Sie in der Vorlage 1. 
Inhaltlich hat der Ständerat im Wesentlichen folgende Punk-
te in seinen indirekten Gegenvorschlag aufgenommen: Alle
börsenkotierten Unternehmungen haben ein Vergütungsre-
glement zu erlassen, in dem die Grundlagen für die Vergü-
tungen enthalten sind. Mittels eines Vergütungsberichtes ha-
ben sie Rechenschaft abzulegen. Die Vergütungen für den
Verwaltungsrat und den Beirat sind durch die Generalver-
sammlung zu genehmigen. Auch für die Vergütungen der
Geschäftsleitung ist die Generalversammlung zuständig, so-
fern die Statuten nichts anderes vorsehen. Zudem müssen
Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen durch die
Generalversammlung genehmigt werden. Weiter wurde die
Rückerstattungsklage ausgedehnt und bei der Stimmrechts-
vertretung das Organ- und Depotstimmrecht untersagt, und
es wurden Bestimmungen zur elektronischen Generalver-
sammlung und die Stimm- und Offenlegungspflicht für Vor-
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sorgeeinrichtungen aufgenommen. Der Verwaltungsrat soll
jährlich wiedergewählt werden, sofern die Statuten nichts
anderes bestimmen. Zudem hat der Ständerat eine Straf-
norm bei Verstössen gegen das Vergütungsreglement in die
Vorlage aufgenommen. Dies alles finden Sie in der Vorla-
ge 1.
Vergleichen Sie die Vorlage 1 mit den 24 Forderungen der
Minder-Initiative, stellen Sie fest, dass 17 Forderungen der
Minder-Initiative – teilweise mit einer gewissen Flexibilität,
d. h. mit der Möglichkeit, in den Statuten Ausnahmen vorzu-
sehen, wo dies für die Erhaltung eines attraktiven Unterneh-
mensstandorts Schweiz essenziell ist – entsprochen wurde.
Überdies wurden drei weitere Regulierungsforderungen als
neue Offenlegungsvorschriften aufgenommen. Statistisch
gesehen wurden also über 80 Prozent der Forderungen der
Minder-Initiative in den indirekten Gegenvorschlag des Stän-
derates aufgenommen. Der Ständerat hat in der vergange-
nen Wintersession diesen indirekten Gegenvorschlag ohne
Gegenstimme verabschiedet.
Aufgrund einer parlamentarischen Initiative der Kommission
für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates vom 22. Juni
2010 mit dem Titel «Aktienrechtliche und steuerrechtliche
Behandlung sehr hoher Vergütungen» hat sich der Stände-
rat zudem entschlossen, Vergütungen von mehr als 3 Millio-
nen Franken pro Jahr wie Tantiemen zu behandeln, was ent-
sprechende fiskalische Konsequenzen mit sich bringt und
faktisch zu neuen Unternehmenssteuern führt. Neue Unter-
nehmenssteuern in Form von Boni-Steuern werden vom Ur-
heber der Volksinitiative jedoch in verschiedenen öffentli-
chen Stellungnahmen abgelehnt, weshalb sie für einen Ge-
genvorschlag, der darauf abzielt, dass die Initiative zurück-
gezogen wird, untauglich sind. Eine Minderheit des Stände-
rates hat dies erkannt und mit einem sogenannten Alterna-
tivmodell keine fiskalischen Konsequenzen, dafür neue
aktienrechtliche Bestimmungen für sehr hohe Vergütungen
gefordert. 
Der Bundesrat hat das Tantiemenmodell mit dem Alternativ-
modell in einem sogenannten Kombinationsmodell zusam-
mengefügt, das sodann sowohl aktienrechtliche Verschär-
fungen als auch steuerliche Folgen für sehr hohe Vergütun-
gen enthält. Dies ist der zusätzliche Inhalt der Vorlage 2, die
vom Ständerat mit 26 zu 16 Stimmen verabschiedet wurde.
Gleichzeitig hielt der Ständerat an seinem Beschluss fest,
die Initiative «gegen die Abzockerei» Volk und Ständen zur
Ablehnung zu empfehlen, und auch der vom Nationalrat be-
schlossene direkte Gegenvorschlag auf Verfassungsstufe
wurde abgelehnt.
Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat am
20. Januar 2011 zunächst entschieden, den direkten Gegen-
vorschlag des Nationalrates zu sistieren, bis der indirekte
Gegenvorschlag des Ständerates beraten ist. Die Vorlagen 1
und 2 unterscheiden sich insofern, als in der Vorlage 2 zu-
sätzlich das Kombinationsmodell mit neuen Steuern für sehr
hohe Vergütungen wie auch mit verschärften aktienrechtli-
chen Bestimmungen für sehr hohe Vergütungen enthalten
ist. Ansonsten sind die beiden Vorlagen identisch.
In der Kommission entstand eine Pattsituation: 13 Mitglieder
stimmten für Eintreten auf die Vorlage 1, 13 Mitglieder für
Eintreten auf die Vorlage 2. Mit Stichentscheid der Kommis-
sionspräsidentin traten wir dann auf die Vorlage 2 ein und
führten die Detailberatung auf dieser Grundlage durch.
In der Detailberatung schloss sich die Mehrheit Ihrer Kom-
mission in weiten Teilen den Beschlüssen des Ständerates
an. Bei wesentlichen Bestimmungen sprach sich die Mehr-
heit jedoch für abweichende Regelungen aus. Dies betrifft
folgende Punkte:
1. Die aktienrechtlichen Bestimmungen zu den sehr hohen
Vergütungen sollen mit Ausnahme der Definition der «sehr
hohen Vergütungen» in Artikel 731n Absatz 1 gestrichen
werden. Beibehalten werden sollen jedoch die steuerrechtli-
chen Bestimmungen im Bundesgesetz über die direkte Bun-
dessteuer sowie im Bundesgesetz über die Harmonisierung
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden. Dies
wurde mit 17 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen.

2. Die Generalversammlung soll zwingend jährlich über die
Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütungen an die
Geschäftsleitungsmitglieder beschliessen. Dies wurde mit
15 zu 10 Stimmen beschlossen. Der Ständerat hatte vorge-
sehen, dass die Statuten von diesem Grundsatz abweichen
können.
3. Die Generalversammlung von Finanzdienstleistungsge-
sellschaften soll zudem jährlich über die Genehmigung der
konzernweiten Gesamtsumme aller variablen Lohnbestand-
teile für das vergangene Geschäftsjahr beschliessen, abzüg-
lich der beschlossenen zusätzlichen Vergütungen des Ver-
waltungsrates, des Beirates und der Geschäftsleitung. Dies
wurde mit 15 zu 10 Stimmen beschlossen.
4. Es soll den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Ge-
schäftsleitung und des Beirates untersagt sein, für den Kauf
oder Verkauf einer Unternehmung von der Gegenpartei eine
Prämie entgegenzunehmen. Es soll ihnen ebenfalls unter-
sagt sein, für den Verkauf einer Unternehmung vonseiten
der eigenen Unternehmung eine Prämie entgegenzuneh-
men. Für den Kauf einer Unternehmung seitens der eigenen
Unternehmung erhaltene Prämien sollen hingegen zulässig
und im Geschäftsbericht auszuweisen sein. Dies wurde mit
12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen.
5. Schliesslich wurde eine Strafbestimmung, die vom Stän-
derat aufgenommen worden war, nämlich Artikel 326quin-
quies des Strafgesetzbuches, aus der Vorlage gestrichen.
Dies wurde mit 12 zu 6 Stimmen bei 6 Enthaltungen be-
schlossen.
Infolge der derart grundsätzlichen Meinungsverschiedenhei-
ten lehnte die Kommission die Vorlage 2 in der Gesamtab-
stimmung mit 14 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen ab. Dies
kommt nun einem Nichteintretensantrag gleich. Im Namen
der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie deshalb, der Mehr-
heit zu folgen und auf die Vorlage 2 nicht einzutreten. Dies
verbinde ich mit dem Hinweis, dass der direkte Gegenvor-
schlag in unserer Kommission sistiert wurde und der Volks-
initiative noch gegenübergestellt werden kann.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: Comme vous le
savez, les deux conseils divergent fondamentalement quant
à la manière d'aborder la question du contre-projet à l'initia-
tive populaire «contre les rémunérations abusives». Notre
conseil a choisi la voie d'un contre-projet direct, ce à quoi le
Conseil des Etats a rétorqué, lors de la session d'hiver 2010,
en rédigeant deux propositions de contre-projet indirect, qui
ont été transmises à notre Commission des affaires juridi-
ques et qui ont été traitées le 20 janvier 2011.
Le premier de ces contre-projets reprend le coeur des pré-
occupations de l'initiative Minder en neuf points; le second
aussi, mais en y ajoutant des dispositions relatives aux ré-
munérations très élevées – plus de 3 millions de francs – et
un traitement fiscal adapté à ces rémunérations.
La commission, par 13 voix contre 13 avec la voix prépondé-
rante de la présidente, a refusé d'entrer en matière sur le
premier projet, le 20 janvier 2011, et a accepté avec le
même score, c'est-à-dire 13 voix contre 13 avec la voix pré-
pondérante de la présidente, d'entrer en matière sur le pro-
jet 2.
Au cours de la discussion par article, les commissaires ont
décidé de biffer les dispositions relatives aux rémunérations
très élevées. Ils ont décidé d'inscrire une obligation pour l'as-
semblée générale de déterminer le montant global des ré-
munérations du conseil d'administration et ils ont, pour résu-
mer, biffé les dispositions pénales contenues dans le projet.
De la sorte, au final, le projet retravaillé, le produit fini, a ad-
ditionné les mécontents et a été rejeté, par 14 voix contre 4
et 8 abstentions.
La majorité de la commission vous recommande donc
aujourd'hui de ne pas entrer en matière sur le projet 2.
Quant à la suite de la procédure, si notre conseil décide
d'entrer en matière sur l'un ou l'autre des projets, alors il
sera renvoyé à la commission pour une nouvelle discussion
par article. Si en revanche nous décidons de ne pas entrer
en matière, en suivant la majorité de la commission, le projet
reparira au Conseil des Etats, qui pourra camper sur sa pro-
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pre position, ce qui conduira notre conseil à examiner une
nouvelle fois le projet. Et si notre conseil refuse à nouveau
d'entrer en matière, le projet sera enterré. Ce sera égale-
ment le cas si le Conseil des Etats se rallie à notre décision
de ne pas entrer en matière.
Je vous rappelle encore qu'une première prolongation de
délai d'une année a été obtenue, puisque les deux conseils
divergent au sujet du type de contre-projet à opposer à l'ini-
tiative populaire, et que tant que dure l'élimination des diver-
gences, c'est-à-dire au plus tard jusqu'à la fin de la session
d'été, il sera possible de demander une éventuelle seconde
prolongation, qui permettrait à nos travaux de se poursuivre.
En l'état, la commission vous demande de ne pas entrer en
matière sur ces deux projets.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Am 26. Februar
2008 hat Herr Minder zusammen mit Mitinitiantinnen und -in-
itianten die Volksinitiative «gegen die Abzockerei» einge-
reicht. Drei Jahre später sind wir in der Behandlung noch
keinen Schritt weiter, und inzwischen geht die Abzockerei
ungebremst weiter. Bezüge von mehr als 3 Millionen Fran-
ken gehören schon bald zur Normalität. Daniel Vasella kas-
sierte 2010 insgesamt 25 Millionen Franken und 12 Millionen
Franken für die Altersvorsorge. Ohne gesetzliche Massnah-
men ist die Abzockerei nicht zu stoppen. Das müsste doch
für uns ein klares Signal sein, endlich griffige Massnahmen
zu ergreifen. 
Was macht dieser Rat? Statt endlich die Initiative zur Ab-
stimmung zu bringen oder einen griffigen Gegenvorschlag
zu beschliessen, taktieren wir; das Parlament kommt zu kei-
nem Beschluss, die Initiative wird verschleppt. Und warum?
Weil Sie, meine Damen und Herren der bürgerlichen Par-
teien, Angst haben, Angst vor dem Volk. Die Abzocker-Initia-
tive ist populär, sie hat sehr gute Chancen, vom Volk ange-
nommen zu werden, und deshalb haben Sie – insbesondere
meine Damen und Herren der SVP, der FDP, aber mit der
Kehrtwende auch der CVP – mit allen Mitteln die Abstim-
mung im Wahljahr 2011 verhindert. Nachdem Sie nun mit
diesen Verwirrspielen die Abstimmung erfolgreich verzögert
haben, machen Sie wenigstens heute Nägel mit Köpfen!
Der Bundesrat hat uns mit der Vorlage 2 griffige Vorschläge
gegen die Abzockerei unterbreitet. Dazu gehören zum einen
die Boni-Steuer für Entschädigungen von über 3 Millionen
Franken, wie das die SP seit Langem fordert, zum andern
gesetzliche Schranken gegen zu hohe Entschädigungen, in-
dem Unternehmungen mit Verlust keine Löhne über 3 Millio-
nen Franken auszahlen dürfen. Das wird die Abzockerei
wirksam stoppen.
Ich bitte Sie nochmals, treten Sie auf die Vorlage 2 ein, er-
greifen Sie endlich wirksame Massnahmen gegen die Ab-
zockerei, nachdem Sie mit Ihren Verwirrspielen und der Tak-
tiererei die Abzocker-Initiative über Jahre verschleppt haben!

Hochreutener Norbert (CEg, BE): Ich spreche hier nicht nur
als Vertreter der Minderheit, sondern auch im Namen der
CVP/EVP/glp-Delegation in der RK-NR. Unsere Delegation
war schliesslich die einzige, welche für Eintreten auf die Vor-
lage gestimmt hat. Die anderen Unterzeichner des Minder-
heitsantrages haben sich der Stimme enthalten.
Die grosse Mehrheit unserer Fraktion ist für den Gegenvor-
schlag gemäss Vorlage 2 mit der Boni-Steuer. Aber so, wie
er in der RK beschlossen wurde, geht er klar zu weit. Ich will
das hier bereits deponiert haben.
Dazu nur ein paar Stichworte: Es ist falsch, wenn die Gene-
ralversammlung über die Löhne und Vergütungen der Ge-
schäftsleitung entscheidet. Es ist falsch, wenn die General-
versammlung über Details des Vergütungsreglements ab-
stimmt. Vorauszahlungs- und Abgangsentschädigungen dür-
fen nicht grundsätzlich verboten werden. Strafbestimmun-
gen schliesslich gehören nicht ins Gesellschaftsrecht. Wir
werden in der Detailberatung, wenn es denn später dazu
kommt, entsprechende Anträge einbringen und uns den
endgültigen Entscheid zum indirekten Gegenvorschlag vor-
behalten.

Aber damit es überhaupt zu dieser Detailberatung kommt,
müssen wir heute Eintreten beschliessen, und zwar Eintre-
ten auf die Vorlage 2. Der zentrale Punkt ist hier die Boni-
Steuer. Wenn Sie die Stimmen im Volk hören, dann wissen
Sie, dass die Politik, dass wir doch etwas gegen allzu hohe
Boni unternehmen müssen. Auch die bürgerlichen Parteien
sind hier gefordert.
Treten Sie also auf die Vorlage 2 ein.

Thanei Anita (S, ZH): Die heutige Debatte zum Thema Ab-
zockerei ist noch nicht der letzte Akt dieses Trauerspiels,
denn es muss die Wahlen überdauern.
Der Nationalrat hat in der Frühjahrssession 2010 beschlos-
sen, sowohl die Volksinitiative «gegen die Abzockerei» als
auch den direkten Gegenvorschlag zur Annahme zu emp-
fehlen. Die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen war
seither sehr aktiv und hat mittels einer parlamentarischen In-
itiative einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet. Die
Besonderheit dabei ist, dass es nun zwei Vorlagen gibt, wo-
bei die zweite die erste umfasst und diese um eine gesell-
schafts- und steuerrechtliche Sonderbehandlung von sehr
hohen Vergütungen, das heisst Vergütungen von über 3 Mil-
lionen Franken, ergänzt. Diese zusätzlichen Bestimmungen
wurden durch eine parlamentarische Initiative der WAK-SR
angeregt. Somit macht es bereits aus formellen Gründen
Sinn, lediglich auf die konsolidierte Vorlage 2 einzutreten.
Diese kann in der Detailberatung beliebig angereichert oder
gestutzt werden, was denn auch in der Kommissionsarbeit
bereits geschah.
Es gibt jedoch auch inhaltliche Gründe, die für die Vorlage 2
sprechen. Die SP-Fraktion unterstützt nach wie vor die Initia-
tive und den direkten Gegenvorschlag. Hohe Vergütungen,
kurz «Abzockerei» genannt, sind volkswirtschaftlich schäd-
lich. Die Unterschiede zwischen den tiefsten Einkommen
von Lohnabhängigen und den Einkommen von Managern
sind heute derart gross, dass der soziale Frieden gestört ist.
Es darf nicht sein, dass die einen zäh um den Teuerungs-
ausgleich, um eine vorzeitige Pensionierung oder um Ar-
beitslosengelder ringen müssen, derweil die anderen unge-
straft absahnen können. Der Staat muss handeln, und zwar
nicht nur zugunsten von in Not geratenen Grossbanken.
Genau wie die Vorlage der Aktienrechtsrevision als Gegen-
vorschlag zur Initiative nicht taugte, taugt auch die Vorlage 1
nicht. Die Vorlage 2 übernimmt dagegen einen Teil der Anlie-
gen der Initiative. Sie bringt den Aktionärinnen und Aktionä-
ren mehr Rechte, die Generalversammlung bestimmt zwin-
gend über das Vergütungsreglement, der Inhalt des Vergü-
tungsreglementes ist geregelt, und das Vergütungsregle-
ment muss öffentlich zugänglich sein. Weiter ist das Tantie-
menmodell, die Boni-Steuer, ein wirksames Mittel gegen zu
hohe Vergütungen, Entschädigungen und Löhne. 
Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sie, der Minderheit Leu-
tenegger Oberholzer zu folgen und auf die Vorlage 2 einzu-
treten.

Sommaruga Carlo (S, GE): C'est une honte, c'est même un
scandale! Les citoyennes et citoyens de ce pays doivent sa-
voir que la majorité bourgeoise de ce Parlement se moque
du peuple et s'aplatit comme une carpette devant tous les
«suceurs» et autres habitués des rémunérations abusives.
Cela fait trois ans que l'initiative Minder a été déposée:
c'était le 26 février 2008. Aujourd'hui, trois ans après, il n'y a
rien au Conseil national, même pas de projet, pour qu'on
puisse mener la discussion par article. On mène juste un dé-
bat de procédure de plus sur l'entrée en matière, sur un
éventuel contre-projet indirect. A la clé de ces discussions,
on aura, au mieux, un retour du dossier à la Commission
des affaires juridiques, au pire, un tour à vide devant le Con-
seil des Etats.
Je relève que l'initiative populaire «pour le renvoi des étran-
gers criminels», déposée onze jours avant l'initiative Minder,
a déjà été traitée par le Parlement. Il y a eu un contre-projet
et l'initiative a été soumise au peuple.
Voilà où l'on place la volonté populaire! Voilà ce qu'on fait
des institutions! C'est dire l'ampleur du «filibustering» parle-
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mentaire qu'ont opéré les groupes UDC, libéral-radical et
PDC/PEV/PVL pour satisfaire les profiteurs, les vrais, ceux
qui touchent des dizaines de millions de francs, et surtout
pour éviter que l'initiative populaire soit soumise au peuple.
Car une chose est certaine: l'initiative Minder est vraiment
populaire! Ses chances d'être acceptée par le peuple sont
élevées. La perspective de voir entrer en vigueur immédiate-
ment des mesures concrètes et efficaces est réelle.
Le groupe socialiste soutient cette initiative pour ce motif
d'ailleurs. Mais c'est surtout le groupe UDC qui porte la res-
ponsabilité de ce blocage institutionnel, qui délégitime ce
Parlement; un groupe UDC qui, publiquement, prétend dé-
fendre les petites gens et les petits actionnaires en luttant
contre les rémunérations abusives, mais qui n'a pas hésité,
derrière les portes closes des commissions, à mettre en
oeuvre les «magouilles» blochériennes, celles visant à em-
pêcher la votation populaire sur l'initiative avant les élections
fédérales, car cela les obligerait à mettre en évidence tant
leur soutien aux multimillionnaires que leurs relations avec
leurs petits copains qui touchent ces rémunérations. Mais la
panade actuelle dans laquelle se trouve le Parlement, on la
doit aussi au groupe PDC/PEV/PVL qui, dans son style illisi-
ble de changement de cap permanent, s'était engagé il y a
une année à élaborer rapidement un contre-projet direct au
côté du groupe socialiste avant de faire volte-face au Conseil
des Etats. Le groupe libéral-radical porte également une
responsabilité dès lors qu'il vise à ce que ne soit prise
aucune mesure réelle contraignante contre les rémunéra-
tions abusives; il a simplement l'avantage d'avoir dit depuis
le début quelle était sa volonté.
Et, pendant ce temps, les rémunérations abusives ont repris
de plus belle: Monsieur Daniel Vasella, chez Novartis, ou
Monsieur Brady Dougan, à la tête de Credit Suisse, touchent
des dizaines de millions de francs. Cela n'est pas acceptable
alors qu'au même moment des familles ne peuvent pas bou-
cler leur budget mensuel et que les salaires stagnent.
Les profiteurs des rémunérations abusives sont comme des
toxicodépendants. Sans mesures effectives, on ne peut pas
les arrêter. Il y avait donc nécessité de donner un signal poli-
tique fort pour l'adoption d'un cadre légal contraignant: on en
est bien loin. Après trois ans d'auditions d'experts, un travail
colossal demandé à l'administration, des dizaines de séan-
ces de la Commission des affaires juridiques du Conseil des
Etats et de celle du Conseil national, le Parlement en est
toujours à se poser la question d'un éventuel contre-projet
direct ou indirect.
Aujourd'hui, le service minimum, pour rendre crédible un
tant soit peu une prétendue volonté de ce Parlement de ré-
guler le domaine des rémunérations abusives et des bonus,
est d'entrer en matière sur au moins l'un des deux contre-
projets, singulièrement sur le projet 2, celui qui reprend la
solution proposée par le Conseil fédéral, qui se fonde sur
une règle simple et efficace: les fortes rémunérations sont
soumises à l'impôt sur les bénéfices pour la part qui dé-
passe le seuil de 3 millions de francs. Dans ce sens, cela re-
joint la position du Parti socialiste sur l'imposition des rému-
nérations abusives. Mais ce projet 2 empêche également le
versement de rémunérations si les entreprises enregistrent
des pertes ou ne versent pas de dividendes. Il introduit éga-
lement des règles diverses contraignantes pour assurer la
démocratie actionnariale et la transparence.
Au nom du groupe socialiste, je vous invite donc à soutenir
la proposition de la minorité Leutenegger Oberholzer et
d'entrer en matière sur le projet 2.

Pelli Fulvio (RL, TI): Monsieur Sommaruga, vous et vos col-
lègues du groupe socialiste répétez continuellement que
cette initiative est «populaire». Je peux en convenir. Mais
est-elle juste, vu qu'elle aura pour conséquence de détruire
des dizaines de milliers de places de travail en Suisse, ainsi
que la délocalisation d'importantes entreprises à l'étranger?
Etes-vous d'accord que l'on détruise ces places de travail?

Sommaruga Carlo (S, GE): Monsieur Pelli, votre parti et
vous-même êtes toujours habitués, lorsqu'il y a des mesures

à prendre qui sont des mesures de régulation, à brandir la
menace du transfert des emplois à l'étranger, voire des per-
tes d'emplois en général. C'est simplement l'instrument de la
peur que vous utilisez régulièrement pour éviter de soumet-
tre des décisions concrètes au peuple. (Remarque intermé-
diaire Pelli: Mais c'est la vérité!) Non! ce n'est pas la vérité,
c'est une hypothèse.

Landolt Martin (BD, GL): Die BDP-Fraktion möchte auf die
Vorlage 1 eintreten, und sie wird den Antrag Schwander un-
terstützen. Bei der Vorlage 2 hingegen werden wir dem An-
trag der Kommissionsmehrheit auf Nichteintreten folgen.
Seit wir das letzte Mal in diesem Saal über die Abzocker-In-
itiative diskutiert haben, ist viel passiert, vor allem ist viel Zeit
vergangen, wir aber sind eigentlich keinen Schritt weiterge-
kommen. Das ist eine Tatsache, die ausserhalb dieses Hau-
ses kaum mehr jemand versteht; ich bin nicht einmal sicher,
ob innerhalb dieses Hauses noch alle verstehen, was pas-
siert.
Der Standpunkt der BDP hat sich grundsätzlich nicht geän-
dert. Wir sind gegen die Abzocker-Initiative, und wir sind für
einen Gegenvorschlag, der die Aktionäre stärkt – die Aktio-
näre und nicht den Staat. Für uns hätte der direkte Gegen-
vorschlag, den der Nationalrat dereinst verabschiedet hat,
das richtige Mass gehabt, nämlich eine deutliche Verschär-
fung gegenüber dem geltenden Recht, dies aber mit einem
wesentlich vernünftigeren Konzept als jenem der Initiative.
Es hat sich nun aber gezeigt, dass wir uns mit unserer Un-
terstützung des direkten Gegenvorschlages zunehmender
Einsamkeit ausgesetzt sehen. Ich werde den Eindruck nicht
los, dass gewisse Leute in dieser Frage eine Volksabstim-
mung meiden wie der Teufel das Weihwasser. Unter den ge-
gebenen Voraussetzungen wird die BDP-Fraktion hier aber
nicht gegen Windmühlen kämpfen, sondern Hand bieten für
Lösungen. Wie bereits erwähnt, möchten wir deshalb auf
den indirekten Gegenvorschlag gemäss Vorlage 1 eintreten.
Wir möchten dies nicht, weil uns der Beschluss des Stände-
rates durch und durch gefallen würde, sondern deshalb, weil
wir erwarten, dass dieser Gegenvorschlag nach dem Eintre-
ten nochmals deutlich überarbeitet wird. Aus unserer Sicht
würde der direkte Gegenvorschlag wertvolle Anhaltspunkte
dafür bieten, wohin die Reise gehen sollte.
Wir werden keinen Gegenvorschlag unterstützen, der dem
Initianten den roten Teppich ausrollt. Es kann nicht sein,
dass ein Parlament gegenüber einem Initianten in vorausei-
lendem Gehorsam zu Kreuze kriecht, zumal dieser keinerlei
Anstalten macht, über einen Rückzug der Initiative nachzu-
denken.
Damit komme ich zur Vorlage 2, welche die BDP-Fraktion
ablehnt. Wir unterstützen mit anderen Worten den Nichtein-
tretensantrag der Kommissionsmehrheit. Wir wollen keine
Boni-Steuer. Nicht einmal Herr Minder hat eine Boni-Steuer
verlangt. Ja, Abzockerei hat stattgefunden und findet immer
noch statt – in einzelnen Unternehmen, von einzelnen Ma-
nagern. Wie Sie wissen, arbeite ich selber bei einer Unter-
nehmung in einer Branche, die wesentlich schuld daran ist,
dass wir heute diese Diskussion führen. Glauben Sie mir:
Nicht nur ich, sondern Zehntausende von Arbeitnehmern
sind nicht stolz auf das, was unsere Branche in der Vergan-
genheit teilweise produziert hat. Aber wollen wir jetzt des-
halb den ganzen Wirtschaftsstandort strafen, indem wir uns
das Korsett eines derart strengen Aktienrechtes überziehen,
das europaweit seinesgleichen sucht? Und warum mit einer
Boni-Steuer, die ja per definitionem nicht einmal eine Steuer
ist, aber eben doch die steuerliche Belastung der Unterneh-
men erhöht? Gigantismus wird damit überhaupt nicht verhin-
dert. Wer sich an zu hohen Boni stört, und zu diesen können
Sie die BDP zählen, soll wirkungsvolle Lösungen über die
Stärkung der Aktionärsrechte unterstützen. Mit der Boni-
Steuer bringen Sie zwar Ihr Entsetzen zum Ausdruck, Sie
bewirken aber wenig, und der Fiskus macht noch rasch die
hohle Hand. Das grenzt schon fast an Doppelmoral.
Ich fasse zusammen: Wer die richtigen Lehren aus der jüng-
sten Vergangenheit zieht, wird einerseits feststellen, dass
der Status quo nicht befriedigt, und andererseits darauf ach-
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ten, dass jetzt den wirtschaftlichen Chancen kein zu enges
staatliches Korsett geschnürt wird. Die BDP setzt sich für
Regulierungen mit Augenmass ein. Als bürgerliche und libe-
rale Partei möchten wir die Mehrheit der vorbildlichen Unter-
nehmen davor schützen, wegen den Versäumnissen einer
Minderheit nun in Sippenhaft genommen zu werden.
Die BDP-Fraktion verfolgt hier konsequent den Ansatz, die
Aktionärsrechte zu stärken. Denn so schafft der Staat zwar
sinnvolle Rahmenbedingungen, greift aber nicht direkt in die
Wirtschaft ein; er überlässt dies den Aktionären, also den
Unternehmensbesitzern. Dies ist ein liberaler, marktwirt-
schaftlicher Ansatz, der auch nach der Krise weder an Gül-
tigkeit noch an Attraktivität verloren hat.

Schwander Pirmin (V, SZ): Frau Kollegin Leutenegger Ober-
holzer wirft uns Bürgerlichen vor, wir würden taktieren, und
sagt, wir seien keinen Schritt weiter. Warum sind wir erst
dort, wo wir jetzt sind? Tatsache ist: weil es in diesem Saal in
den vergangenen paar Jahren wechselnde Mehrheiten gab
und gibt. Ich muss Ihnen auch sagen, dass wir keine Angst
vor dem Volk haben. Wir möchten aber dem Volk griffige
Massnahmen vorlegen. Wir möchten dem Volk nicht Sand in
die Augen streuen, und wir möchten vor allem nicht unseren
Wirtschafts- und Finanzplatz Schweiz schwächen. Deshalb
sind wir von der SVP für den indirekten Gegenentwurf, mit
dem wir eigentlich sehr schnell griffige Massnahmen einlei-
ten und festlegen könnten.
Wir wollen in keinem Fall eine zusätzliche Steuer. Ich muss
Ihnen sagen, wenn die Steuer kommen sollte, wäre uns von
der SVP die Abzocker-Initiative in der Form, wie sie vorliegt,
noch lieber. Es kann ja nicht sein, dass wir einfach eine
Steuer erheben, wenn wir in unserer Wirtschaft etwas
schlecht finden. Die Boni-Steuer regelt nichts, verhindert
nichts in dieser Form, in der sie vorliegt. Sie wollen einfach
hohe Vergütungen besteuern. Wohin gehen dann diese ho-
hen Vergütungen? Sie werden einfach in anderen Ländern
ausbezahlt bzw. über andere Kanäle aus anderen Ländern
ausbezahlt. Sie haben überhaupt keine höheren Steuerein-
nahmen. Es kann ja nicht sein, dass Sie eine Vergütung als
nichtgeschäftsbedingten Aufwand deklarieren, aber gleich-
zeitig sagen, man müsse dann die AHV darauf bezahlen.
Ein solches System kann nicht bestehen, es widerspricht al-
len Grundsätzen, die wir bisher im Steuerrecht, im AHV-Ge-
setz usw. befolgt haben.
Wenn Sie sagen, die hohen Vergütungen seien schlecht, sie
aber zugleich zulassen und einfach eine Steuer auf ihnen er-
heben, ist das dann staatspolitisch und gesellschaftspoli-
tisch haltbar? Etwas, was nicht gut ist, zuzulassen und dar-
auf noch zusätzlich eine Steuer zu erheben? Auf etwas, was
offensichtlich nicht haltbar ist, offensichtlich daneben ist?
Das müssten wir als Gesetzgeber ja verbieten! Das ist un-
sere Aufgabe. Etwas, was offensichtlich nicht zulässig ist,
sollten wir verbieten. Wenn wir aber sagen, wir verbieten es
nicht, belegen es aber mit einer Steuer, dann setzen wir uns
dem Vorwurf aus, dass wir und der Staat die genau gleichen
Abzocker sind, wie Teile von uns das der Wirtschaft vorwer-
fen. Ich bitte Sie daher dringend, dass wir griffige Massnah-
men beschliessen, auf die unselige Boni-Steuer verzichten.
Im Namen der SVP-Fraktion beantrage ich Ihnen, dass wir
auf die Vorlage 1 eintreten und auf die Vorlage 2 nicht eintre-
ten. Es kann in unserem Land nicht sein, dass wir eine Boni-
Steuer erheben und dabei eine willkürliche Grenze festle-
gen, nämlich ab 3 Millionen Franken sei ein Aufwand, eine
Vergütung nicht mehr geschäftsbedingt, aber gleichzeitig er-
heben wir noch einen AHV-Beitrag darauf. Das ist ein Wider-
spruch in sich und schwächt den Wirtschafts- und Finanz-
platz Schweiz.
Ich bitte Sie nochmals dringend, auf die Vorlage 1 einzutre-
ten, damit wir tatsächlich einen griffigen indirekten Gegen-
entwurf machen und so in die Volksabstimmung gehen kön-
nen.

Vischer Daniel (G, ZH): Die Auseinandersetzung um die Min-
der-Initiative ist ein Trauerspiel, sie ist aber auch ein Ärger-
nis. Offensichtlich ist es den drei bürgerlichen Parteien ge-

lungen zu verhindern, dass diese Initiative rechtzeitig zur
Abstimmung gelangt. Wir können ihnen gratulieren, das war
ihr Ziel, das haben sie erreicht; zu welchem Preis, das wird
sich zeigen.
Warum ist die Minder-Initiative populär? Sie ist populär, weil
die Bevölkerung Massnahmen gegen Abzockerei will. Sie
will Massnahmen, die verhindern, dass weiterhin übermäs-
sige Saläre ausbezahlt werden, derweil sonst im Land die
Löhne kaum wachsen oder stagnieren. Herr Schwander, Sie
sagen, die Boni-Steuer bei Salären über 3 Millionen Franken
sei willkürlich, gleichzeitig fordern Sie griffige Massnahmen.
Die Boni-Steuer will ja vor allem verhindern, dass Beträge
über 3 Millionen Franken überhaupt ausbezahlt werden.
Wenn Sie sagen, das sei willkürlich, dann sagen Sie ja im
Klartext, dass Sie gar keine Massnahmen wollen. Vielleicht
sind eben der Initiant und Sie, die sich ja zusammenge-
schlossen haben, auf einer ganz anderen Schiene. Dem
Volk geht es um Regulierung und Verhinderung übermässi-
ger Saläre. Ihnen und vielleicht auch dem Initianten geht es
um eine Umverteilung vom Management hin zum Aktionär
respektive Eigentümer. Und das, meinen Sie, sei eine grif-
fige Massnahme. Es ist das Gegenteil.
Warum ist das Ganze eine Trauergeschichte? Wir hatten zu-
erst im November 2009 einen Konsens, die Minder-Initiative
ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu bringen. Dann
bekam Economiesuisse kalte Füsse. Es gab einen Rück-
kommensantrag, wir machten einen direkten Gegenvor-
schlag. Dieser Gegenvorschlag führte in diesem Rat zu ei-
nem achtbaren Resultat. Die Partei der griffigen Massnah-
men, die SVP, schloss sich aber zwischenzeitlich mit dem In-
itianten zusammen, wollte diesen direkten Gegenvorschlag
torpedieren, und es kam ein indirekter Gegenvorschlag auf
den Tisch des Ständerates.
Der Ständerat hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesrat ei-
nen Entwurf ausgearbeitet, von dem man sagen kann: Erst-
mals hat sich in der Schweiz als Ausfluss der Finanzkrise et-
was bewegt. Dieser indirekte Gegenvorschlag ist eigentlich
das Beste, was bislang auf den Tisch des Parlamentes ge-
kommen ist. Und klar, die Boni-Steuer war ein wesentliches
Element im Sinne einer griffigen Massnahme, die verhindern
sollte, dass die Abzockerei einfach weitergeht.
Und was ist nun passiert? Unsere Kommission für Rechts-
fragen hat diese Vorlage beraten, es sind sehr wichtige Fra-
gen aufgeworfen worden, zum Beispiel: Soll man generell
Lohnobergrenzen statuieren und am Schluss der Beratung
versuchen, das Resultat der ganzen Beratung putschartig,
gewissermassen mit einem Federstrich, zu löschen? Herr
Bischof hat das dann mit einer Zweidrittellöschübung aufge-
fangen. Ich staune! Im Ständerat konnte sich die CVP ja mit
dem Bundesrat ein gewisses Ansehen erwerben, indem mit
diesem indirekten Gegenvorschlag immerhin der Wille zum
Handeln zum Ausdruck kam. Aber im Nationalrat war die
CVP offenbar nicht gewillt, wenigstens diese Linie fortzufah-
ren, sondern torpedierte sie, was eigentlich erstaunt.
Wir sind optimistisch, dass die Minder-Initiative so oder so
einmal vors Volk kommt und gute Chancen hat. Sie hat we-
sentliche Elemente, die greifen, zum Beispiel das Verbot von
Fallschirmen, das Verbot von Vorabvergütungen, die Instruk-
tion der institutionellen Anleger bezüglich Stimmverhalten.
Das alles sind Massnahmen, die eine Eigendynamik ha-
ben – das wissen Sie so gut wie wir – und die so oder so
weitere Gesetzgebungsprozesse auslösen werden.
Das Trauerspiel ist, dass dieses Parlament sich über den
Ständerat einen Ruck gegeben hat und eine Vorlage ausge-
arbeitet hat, bei der man in einzelnen Punkten geteilter Mei-
nung sein kann, die aber zeigt, dass das Parlament legisla-
torisch in der Lage ist, seine Verantwortung wahrzunehmen.
Und genau das wird nun torpediert. Das wird von all jenen
torpediert, die für Eintreten auf die Vorlage 1 sind, weil nur
ein Eintreten auf die Vorlage 2 garantiert, dass eine Vorlage
kommt, die das Kernanliegen bezüglich der Boni, nämlich
deren Verhinderung, über eine Boni-Steuer auch materiell
angeht. Die Boni-Steuer wäre gemäss Bundesrat bei Salä-
ren ab 3 Millionen Franken geschuldet, wir wären für eine
Grenze von 1 Million – das wäre auszumachen. Aber diese
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Diskussion wollen Sie verhindern, weil Sie alles verhindern
wollen, was tatsächlich greift.
Sie predigen im Grunde genommen ja nur die Aktionärsde-
mokratie. Aber Aktionärsdemokratie, das gibt es gar nicht.
Denn eine Aktiengesellschaft ist das Gegenteil einer demo-
kratischen Gesellschaft. In einer Aktiengesellschaft zählt
das Kapital, in der Demokratie zählt pro Mensch eine Stim-
me. In diesem Sinne wissen wir aber auch, was die Aktio-
närsdemokratie wirklich gebracht hat. Es war ja in den gros-
sen Zeiten der Abzockerei nicht so, dass die Abzockerei ge-
gen die Aktionärsversammlungen durchgesetzt wurde, son-
dern es gab ein reges Zusammenspiel zwischen Kapitalin-
teressen und Abzockern. Und genau das wollen wir durch-
kreuzen. Wir wollen nicht weiter mit dem Shareholder-Value-
Kapitalismus fahren, sondern in einem gewissen Sinne eine
Weiche Richtung Stakeholder stellen. Und da trennen sich
unsere Wege; nur das führt zum Ziel, der Abzockerei wirklich
entgegentreten zu können.
Ich ersuche Sie, auf die Vorlage 1 nicht einzutreten, derweil
die Vorlage 2 in einer mutigen Diskussion die Möglichkeit er-
öffnet, auf den Pfad gemäss Ständerat bzw. Bundesrat zu-
rückzukehren.

Huber Gabi (RL, UR): Die Volksinitiative Minder verlangt be-
kanntlich zahlreiche Regulierungen auf Verfassungsstufe für
börsenkotierte Aktiengesellschaften, wobei es inhaltlich um
Abstimmungen über Vergütungen sowie um Verbote, Ein-
schränkungen und Freiheitsstrafen für Unternehmen und Ak-
tionäre geht. Die FDP-Liberale Fraktion lehnte diese Volksin-
itiative stets ab und lehnt sie immer noch ab, weil sie nämlich
über das Ziel hinausschiesst.
Die Motive der Initiative sind jedoch nachvollziehbar. Des-
halb war die FDP stets bereit, an einer Alternative mitzuar-
beiten, sei es auf Verfassungs- oder auf Gesetzesstufe.
Dass das Aktienrecht grundsätzlich im Obligationenrecht be-
heimatet ist und nicht in der Bundesverfassung, ist, glaube
ich, unbestritten. Die FDP wollte deshalb in der nationalrätli-
chen Kommission für Rechtsfragen bereits vor einem Jahr
zusammen mit der SVP den Weg über einen indirekten Ge-
genvorschlag einschlagen. Die Kommission hat sich dann
aber für einen direkten Gegenvorschlag entschieden, an
dem wir ebenfalls konstruktiv mitgearbeitet haben. Alle
grundsätzlichen Zusagen und Absagen, die wir in der Bera-
tung des direkten Gegenvorschlages im Nationalrat gemacht
haben, gelten für uns heute noch. Das Gedächtnis von
Herrn Kollege Sommaruga, der jetzt natürlich nicht mehr
hier ist, weil er seine Show gehabt hat, ist bedenklich kurz;
das wird klar, wenn man an die Zusagen der FDP beim di-
rekten Gegenvorschlag denkt.
Für die FDP ist der Inhalt der Lösung zentral. Eine gute Lö-
sung besteht für uns in einer Regulierung, die Exzesse, wie
sie die Volksinitiative im Auge hat, verhindert, ohne die Wirt-
schaft zu schädigen und Arbeitsplätze zu gefährden. Der
Weg zu einer Lösung in diesem Sinne ist etwas langfädig,
aber in unserem parlamentarischen System so vorgesehen
und darum keineswegs einer Demokratie unwürdig, wie da
lamentiert wird. Frau Leutenegger Oberholzer, Sie brauchen
hier nicht Geschichtsklitterung zu betreiben. Die FDP-Libe-
rale Fraktion war die Fraktion, die bereit war, gegen die Volk-
sinitiative Minder auch ohne irgendeinen Gegenvorschlag
anzutreten. Also brauchen Sie hier nicht von Verhinderung,
Verzögerung, Angst und Trauerspiel zu sprechen.
Nun hat der Ständerat bekanntlich nochmals den Weg des
indirekten Gegenvorschlages eingeschlagen und präsentiert
uns die Vorlagen 1 und 2; was der Unterschied ist, haben
uns die Berichterstatter erklärt. 
Für die FDP-Liberale Fraktion ist die Vorlage 2, welche der
Ständerat auf Vorschlag des Bundesrates mit dem soge-
nannten Kombinationsmodell angereichert hat, absolut inak-
zeptabel. Warum? Dieses Kombimodell will sogenannte sehr
hohe Vergütungen, welche absolut willkürlich mit einem
Grenzwert von 3 Millionen Franken fixiert wurden, als Ge-
winnverteilung und -verwendung behandeln; dies mit der
Folge, dass alle Unternehmen, nicht nur die börsenkotierten,
Vergütungen, die den Grenzwert überschreiten, nicht mehr

als Lohnaufwand vom Jahresgewinn abziehen können. Eine
derartige Regulierung wäre nicht nur weltweit einzigartig,
sondern würde einen eigentlichen neuen Steuertatbestand
für Unternehmen schaffen, der als system- und auch verfas-
sungswidrig einzustufen ist. Es käme zu einer Erhöhung der
Gewinnsteuer und damit faktisch zu einer neuen Steuer, die
nicht einmal die Volksinitiative will, Herr Kollege Vischer. Die
praktischen Auswirkungen wären eine staatliche Lohnober-
grenze und die Aussicht, Arbeitsverträge mit entsprechen-
den Vergütungen nur noch unter Vorbehalt abschliessen zu
können. Der Bundesrat selbst weist in seiner Stellungnahme
zum Zusatzbericht der Kommission des Ständerates im Zu-
sammenhang mit seinem vermeintlich grossen Wurf darauf
hin, dass «eine Umgehung der vorgeschlagenen handels-
rechtlichen und steuerrechtlichen Folgen nicht ausgeschlos-
sen werden kann». Regulierungen solchen Inhalts müssen
wir nun wirklich nicht an die Hand nehmen.
Immerhin hat uns der Ständerat nicht nur die unselige Vor-
lage 2 zugeschickt, sondern auch die Vorlage 1, welche die-
ses Steuermodell nicht enthält. Bereits in der nationalrätli-
chen Kommission für Rechtsfragen hat sich die FDP-Dele-
gation deshalb dafür starkgemacht, auf die Vorlage 1 einzu-
treten, was via Stichentscheid leider nicht zustande kam. Da
es nicht gelang, das Kombimodell aus der Vorlage 2 zu ent-
fernen, haben wir diese nach der Detailberatung in der Ge-
samtabstimmung abgelehnt und waren dabei bei der Mehr-
heit.
Die FDP ist jedoch nach wie vor bereit, die Arbeit am eigent-
lichen indirekten Gegenentwurf, das heisst an der Vorlage 1,
aufzunehmen, und wird den Einzelantrag Schwander, Ein-
treten auf die Vorlage 1, unterstützen. Findet dieser Antrag
eine Mehrheit, werten wir das als klaren und definitiven Auf-
trag an die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates,
von jeglichen Steuerregulierungen im Aktienrecht Abstand
zu nehmen.
Der Antrag der Minderheit, welche auf die Vorlage 2 eintre-
ten will, lehnen wir logischerweise ab.

Hochreutener Norbert (CEg, BE): Seit Jahren beschäftigen
wir uns mit dieser Vorlage. Es begann schon im Bundesrat
mit Botschaft und Nachtrag, und wir haben dann in der Folge
ein Hin und Her, ein Auf und Ab in den Kommissionen und
Räten geboten, die unterschiedlich entschieden haben: ein-
mal direkter Gegenvorschlag, dann indirekter Gegenvor-
schlag, und dann haben wir den auch noch auseinanderge-
nommen usw. Es gab hier verschiedene Kreise, welche mit-
mischelten, Kreise von aussen. Diese sorgten eigentlich nur
noch für mehr Verwirrung. Man möchte Herrn Minder zum
Rückzug der Initiative bringen und eine Abstimmung vermei-
den. Viele Köche kochen hier mit, und wie heisst es so
schön im Volksmund? Zu viele Köche verderben den Brei.
Die ganze Übung ist nun an einem Punkt angelangt, wo wir
uns endlich finden müssen. Unsere Fraktion hat immer an
konstruktiven Lösungen gearbeitet, unsere Fraktion war
auch die einzige, welche in der Gesamtabstimmung diesen
indirekten Gegenvorschlag, die Vorlage 2, unterstützt hat.
Uns passen in diesem Gegenvorschlag auch längst nicht
alle Punkte, ich habe das schon erwähnt. Ich möchte jetzt
noch einen ganz zentralen herausstreichen, damit das auch
gesagt ist: Die Kommission für Rechtsfragen hat zum Bei-
spiel den zentralen Artikel der Minder-Initiative in diesen in-
direkten Gegenvorschlag aufgenommen, nämlich dass die
Generalversammlung zwingend über Löhne und Entschädi-
gungen auch der Geschäftsleitung abstimmen muss. Der
Grund dafür war eine unheilige Allianz zwischen SVP und
SP. Das und auch andere Punkte müssen in der Detailbera-
tung korrigiert werden. Aber damit es überhaupt zur Detail-
beratung kommt, müssen wir jetzt auf die Vorlage 2 eintre-
ten.
Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem die ganze
Geschichte endlich vorangetrieben werden muss. Dem Volk
reisst langsam der Geduldsfaden. Ich bitte beide Lager, links
wie rechts, jetzt auf einen vernünftigen Kompromiss einzu-
treten. Ich bitte die bürgerlichen Parteien, einer massvollen
Boni-Steuer für börsenkotierte Unternehmen zuzustimmen.
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Die Wut im Volk wegen zu hoher Boni ist, denke ich, gross –
die Politik muss handeln. Und, Frau Huber, es geht hier nur
um die börsenkotierten Unternehmen. Wir haben ja in der
vorberatenden Kommission einen entsprechenden Antrag
durchgebracht. Ich bitte aber auch das links-grüne Lager,
auf einen massvollen indirekten Gegenvorschlag einzutreten
und hier nicht zu übertreiben, wie dies die Initiative Minder
tut.
Treten Sie also bitte auf die Vorlage 2 ein.

Bischof Pirmin (CEg, SO): Wenn wir den Nebel wegblasen,
der zum Teil gelegt worden ist, sehen wir, dass es eigentlich
nur, aber immerhin um zwei Dinge geht. Um diese Dinge
geht es der CVP/EVP/glp-Fraktion.
Das Erste: Wir müssen in diesem Land ein liberales Aktien-
recht behalten. Minder-Initiative hin oder her, dieses Land
hat einen wesentlichen Standortvorteil in Europa, weil wir
ein liberales und starkes Aktienrecht haben. Wenn wir jetzt
hingehen und diesen Standort gefährden, indem wir staatli-
che Zwangsbestimmungen à gogo produzieren – die Min-
der-Initiative möchte allein 23 Zwangsbestimmungen für alle
Gesellschaften, die kotiert sind, in die Verfassung hinein-
schreiben –, dann gefährden wir diesen Standort im Mark.
Sie, meine Kolleginnen und Kollegen auf der linken Seite,
singen das Hohelied der Aktionärsdemokratie. Man glaubt,
man höre nicht richtig – man kann doch nicht den Kapitalis-
mus überwinden, indem man dem Kapital alle Macht gibt!
Wenn Sie ernsthaft mit der Minder-Initiative liebäugeln, habe
ich dafür wenig Verständnis. Wenn wir das mit der Aktionärs-
demokratie aber ernst nehmen, wenn wir diesen Standort
ernst nehmen, dann müssen wir zunächst dafür sorgen,
dass wir für die grosse Mehrheit der Unternehmungen in die-
sem Land anständige und handhabbare Bestimmungen ha-
ben. Denn die Bestimmungen, über die wir jetzt sprechen,
gelten für alle und nicht nur für sogenannte Abzockerbe-
triebe. Das war das eine.
Das Zweite: Heisst denn das, was ich jetzt gesagt habe,
dass wir einfach nichts machen, wie das die Vorlage 1
möchte? Heisst es, dass wir die Augen schliessen, dass wir
auf bessere Zeiten warten, dass wir verzögern und darauf
hoffen, dass die Menschen vergessen? Das kann auch nicht
die Lösung sein. Es ist ein Faktum, dass eine kleine Anzahl
von Unternehmungen und von Spitzenmanagern in diesem
Land nun schlicht jeden Anstand vergessen und jedes Mass
verloren hat. Da gibt es Handlungsbedarf, und da hat die In-
itiative von Herrn Minder durchaus einen wunden Punkt ge-
troffen.
Nun kann man darüber diskutieren, ob Löhne von 20 oder
50 Millionen Franken ethisch richtig seien oder nicht; das
kann man tun. Grotesk ist es aber, wenn eine Rechtsord-
nung wie die schweizerische, und zwar unser heute gelten-
des Steuerrecht, solche Abzockerei – nennen wir es so –
eben begünstigt. Unternehmungen, die einen Gewinn richtig
ausweisen und diesen Gewinn via Dividenden an die Aktio-
näre ausschütten, wie das das OR vorsieht, werden heute
bestraft. Die Unternehmungen zahlen auf diesem Gewinn
nämlich Unternehmenssteuern, für Kanton und Bund zu-
sammen sind das gut und gerne 25 Prozent. Andere Unter-
nehmungen aber, die sich entschliessen, diesen Gewinn
nicht auszuweisen, sondern ihn vorweg an ihre Manager
auszuschütten, und zwar unter dem Mäntelchen eines Loh-
nes – Entschädigung für Arbeit ist ein Lohn –, werden be-
günstigt, werden steuerlich belohnt. Das geschieht nicht
etwa mit einer blossen Steuervergünstigung, nein, diese Un-
ternehmungen müssen dieses Geld überhaupt nicht ver-
steuern, sie werden komplett von der Steuer befreit.
Bundesrat und Ständerat unterbreiten Ihnen eine Vorlage,
die diesen Missstand angeht. Es geht nicht darum, eine
neue Steuer einzuführen, und es geht, Frau Huber, nicht
darum, Lohnobergrenzen festzulegen – die Unternehmun-
gen bleiben frei, welche Löhne sie zahlen wollen –, sondern
es geht darum, dass gesagt wird, Entschädigungen über
3 Millionen Franken seien kein Lohn, sondern ein Gewinn.
Gemäss Kommission sollen diese Regeln nur für die kotier-
ten Unternehmungen gelten, bei denen die Missstände auf-

getreten sind. Wie Sie wissen, wollen wir auch keine Steuer-
erhöhung, denn wir haben in der Kommission beantragt,
dass allfällige Steuern, die dadurch eingehen, über eine
Senkung der Unternehmenssteuer gleich wieder zurücker-
stattet werden sollen. Alle Unternehmungen sollen davon
profitieren können, wenn einige wenige über die Stränge
schlagen. 
Wenn Sie die Abzockerei ernsthaft bekämpfen wollen, kön-
nen Sie sie doch nicht steuerlich begünstigen! Wenn man
den Alkoholismus bekämpfen will, kann man das doch nicht
tun, indem man einfach mehr Schnaps gibt. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage 1 nicht einzutreten, also den
Antrag Schwander abzulehnen, und mit unserer Fraktion,
die ihren Entscheid mit 36 zu 1 Stimmen fällte, und mit Bun-
desrat, Ständerat und Kommissionsminderheit auf die Vor-
lage 2 einzutreten.

Huber Gabi (RL, UR): Herr Bischof, die Vorlage 2 beinhaltet
das Kombinationsmodell des Bundesrates, und dieses gilt
dann eben für alle Unternehmen. Aber sagen Sie mir doch
einmal, welches Steuermodell unterstützen Sie eigentlich?
Immer noch Ihr Tantiemenmodell, das Alternativmodell oder
das Kombimodell abgeändert?

Bischof Pirmin (CEg, SO): Sie haben mir zwei Fragen ge-
stellt, Frau Kollegin. Ich basiere meine Äusserungen einer-
seits auf der Vorlage des Bundesrates und andererseits auf
der Beratung unserer Kommission. Wie Sie wissen, haben
wir da die Besteuerungsklausel auf die börsenkotierten Un-
ternehmungen beschränkt. Wir haben alle anderen Unter-
nehmungen ausgenommen. Und es war ein Antrag auch
von unserer Seite da, die Unternehmenssteuererhöhung
wieder voll zurückzuerstatten.

Schwander Pirmin (V, SZ): Zu wessen Lasten geht die neue
Steuer: zulasten der Mitarbeiter, die hohe Vergütungen be-
kommen, oder zulasten des Unternehmens?

Bischof Pirmin (CEg, SO): Die Frage ist falsch gestellt, Herr
Kollege. Die Einnahmen aus der Steuererhöhung, die für
solche Unternehmungen resultiert, die überhöhte Entschädi-
gungen zahlen, werden allen Unternehmungen zurücker-
stattet. So ist die Vorstellung, so haben wir es beantragt, und
das wissen Sie aus der Kommission. Wenn sich die Unter-
nehmung dafür entscheidet, im Einzelfall eine Entschädi-
gung über 3 Millionen Franken zu bezahlen, dann kann sie
das, muss das aber ordentlich versteuern, wie sie es auch
müsste, wenn sie es ebenso ordentlich als Dividende aus-
schütten würde. Eine neue Steuer ist das nicht. Sie wissen,
dass bereits heute jeder Arbeitnehmer willkürlich nach oben
beschränkt wird, wenn er seine Autofahrkosten als Gewin-
nungskosten abziehen möchte. Wenn er mit einem VW Golf
zur Arbeit fährt, darf er diese Kosten abziehen; wenn er ei-
nen Ferrari benutzt, um zur Arbeit zu fahren, darf er das,
aber er darf es eben nicht unbeschränkt von der Steuer ab-
ziehen – und das ist auch richtig so.

Baader Caspar (V, BL): Herr Kollege Bischof, ist Ihnen ei-
gentlich klar, dass Sie gar nicht die Boni besteuern, gar nicht
die Empfänger der Boni, sondern die Unternehmen und
dass Sie damit letztlich die Eigentümer, die Aktionäre, be-
strafen? Damit bestrafen Sie auch alle institutionellen Anle-
ger, die deswegen weniger Dividende bekommen. Ist Ihnen
dieser Mechanismus klar?

Bischof Pirmin (CEg, SO): Ich freue mich, Herr Kollege, dass
Sie so gut zugehört haben. Es geht tatsächlich nicht darum,
die Empfänger zu bestrafen. Diese versteuern nämlich heu-
te schon ihre Boni-Bezüge, das stimmt. Es geht darum, an
der Wurzel anzusetzen, bei den Unternehmungen, die sich
entscheiden, solche Entschädigungen auszuschütten. Wir
wollen diejenigen Unternehmungen steuerlich belohnen, die
das nicht tun, und wir wollen diejenigen Unternehmungen
steuerlich belasten, die das tun möchten.
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Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Wir befassen uns heute
einmal mehr mit der Volksinitiative «gegen die Abzockerei»
respektive mit einem möglichen Gegenvorschlag. Die Aus-
gangslage ist komplexer denn je: Sie haben eine Volksinitia-
tive, die vom einen Rat zur Annahme und vom anderen Rat
zur Ablehnung empfohlen wird; Sie haben einen direkten
Gegenvorschlag, der aber eingefroren respektive in einer
Kommission sistiert ist; Sie haben drei verschiedene indi-
rekte Gegenvorschläge, von denen einer in einer Kommis-
sion sistiert ist und ein anderer in drei Vorlagen aufgesplittet
worden ist. Das ist die Ausgangslage.
Ich erinnere Sie daran, dass die Volksinitiative «gegen die
Abzockerei» vor fast genau drei Jahren, am 26. Februar
2008, eingereicht worden ist. Nach drei Jahren intensiver
parlamentarischer Beratung – ich glaube, so darf man es
nennen – kann man heute sagen, dass das Parlament dem
Stimmvolk ganz offensichtlich einen Gegenvorschlag unter-
breiten möchte. Uneinig ist man sich aber darüber, wie die-
ser Gegenvorschlag aussehen und was er beinhalten soll.
Das heute vorliegende Geschäft ist bereits der dritte Ver-
such, in dieser Frage einen gemeinsamen Weg zu finden.
Der Bundesrat hatte ursprünglich mit der Aktienrechtsreform
inklusive der Zusatzbotschaft einen indirekten Gegenvor-
schlag präsentiert. Dieser Gegenvorschlag ist jedoch im Mo-
ment in der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates
sistiert. Der Nationalrat wollte daraufhin dem Stimmvolk ei-
nen direkten Gegenvorschlag unterbreiten; diese Vorlage
wurde allerdings vom Ständerat abgelehnt und ist momen-
tan ebenfalls in Ihrer Kommission für Rechtsfragen sistiert.
Der Ständerat hat im Dezember 2010 einen neuen indirek-
ten Gegenvorschlag beschlossen, doch auch dieser Anlauf
droht zu scheitern, da Ihre Kommission für Rechtsfragen
nicht darauf eingetreten ist. Um diesen indirekten Gegenvor-
schlag geht es heute.
Was ist der Inhalt dieses neuen indirekten Gegenvorschla-
ges? Der neue indirekte Gegenvorschlag, der heute zur Be-
ratung steht, resultiert aus zwei verschiedenen parlamentari-
schen Initiativen, einer parlamentarischen Initiative der RK-
SR und einer parlamentarischen Initiative der WAK-SR.
Beiden parlamentarischen Initiativen haben Ihre jeweiligen
Kommissionen zugestimmt. Beim indirekten Gegenvor-
schlag, der heute vorliegt, geht es um nichts anderes als um
die Phase 2 der parlamentarischen Initiativen, die von Ihren
beiden Kommissionen bereits unterstützt worden sind. Der
Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum neuen indirek-
ten Gegenvorschlag gesagt, dass er diesen ausdrücklich be-
grüsst, und der Bundesrat begrüsst ausdrücklich auch die
zusätzlichen Bestimmungen zu den sehr hohen Vergütun-
gen.
Wir diskutieren heute zwar über das Eintreten, wir diskutie-
ren letztlich dann aber auch über den Inhalt, und deshalb
möchte ich bereits jetzt auch zum Inhalt dieses indirekten
Gegenvorschlages etwas sagen, weil das für den Entscheid,
den Sie treffen werden, doch auch von Bedeutung ist. Der
Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Volksinitiative darauf
hingewiesen, dass die Frage, wie die Vergütungspolitik eines
börsenkotierten Unternehmens geregelt wird, nicht alleine
der Selbstregulierung überlassen bleiben kann. Der Bundes-
rat anerkennt daher den Gesetzgebungsbedarf und begrüsst
explizit den Entwurf des Ständerates. Beim neuen indirekten
Gegenvorschlag handelt es sich im Übrigen grundsätzlich
um nichts anderes als um eine Art Ausführungsgesetzge-
bung zum nationalrätlichen direkten Gegenentwurf. Zusätz-
lich wird im indirekten Gegenvorschlag gemäss Vorlage 2
aber auch der Umgang mit den sehr hohen Vergütungen ge-
regelt, also mit den Vergütungen ab 3 Millionen Franken, und
zwar im gesellschaftsrechtlichen und im steuerrechtlichen
Bereich. Alles in allem liegt Ihnen nun ein umfassender indi-
rekter Gegenvorschlag vor, der materiell Ihrem direkten Ge-
genentwurf grundsätzlich entspricht und diesen mit den Be-
stimmungen zu den sehr hohen Vergütungen ergänzt.
Was sind nun die Vorteile dieses indirekten Gegenvorschla-
ges? Der neue indirekte Gegenvorschlag übernimmt zum ei-
nen die Nachteile der Volksinitiative nicht, z. B. die über-
schiessenden Strafbestimmungen sowie die ausufernden

und die einengenden Statutenbestimmungen. In vielen
Aspekten ist der indirekte Gegenvorschlag mit dem direkten
Gegenentwurf des Nationalrates kompatibel, und ich glaube,
es ist wichtig, dass Sie das zur Kenntnis nehmen. Gleichzei-
tig wird der direkte Gegenentwurf eben auch umgesetzt, und
das erleichtert ein schnelles Inkrafttreten: Es wäre also
durchaus möglich – ich möchte Sie explizit darauf hinwei-
sen –, den direkten Gegenentwurf des Nationalrates wieder
aufzunehmen und praktisch gleichzeitig die Gesetzgebungs-
arbeit in Form des indirekten Gegenvorschlages weiterzu-
führen. Der indirekte Gegenvorschlag enthält schliesslich ein
steuerliches Anreizsystem, um Vergütungsexzesse zu ver-
hindern, und zwar ein sinnvolles und ein wirksames Anreiz-
system. Das Anliegen, dass wir Vergütungsexzesse verhin-
dern wollen, ist breit abgestützt und wird auch vom Bundes-
rat unterstützt. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass nur durch
diesen umfassenden indirekten Gegenvorschlag gemäss
Vorlage 2 eine echte Alternative und nicht eine «Volksinitia-
tive light» besteht.
Zu einiger Verwirrung hat der Umstand geführt, dass der in-
direkte Gegenvorschlag, über den Sie heute diskutieren, aus
zwei verschiedenen Vorlagen besteht. Dabei möchte ich be-
tonen, dass formell zwar zwei Vorlagen bestehen, diese bei-
den Vorlagen aber weitestgehend identisch sind. Da dieser
Punkt bereits Anlass zu zahlreichen Missverständnissen ge-
geben hat, erlaube ich mir, diesen für das weitere Verfahren
äusserst wichtigen Punkt nochmals zu wiederholen: Alle Be-
stimmungen, die in der Vorlage 1 enthalten sind, kommen in
der Vorlage 2 unverändert vor. Angesichts der möglichen
Komplikationen eines schon höchst komplizierten Geschäf-
tes bitte ich Sie eindringlich, auf die Vorlage 1 nicht einzutre-
ten und mit der Vorlage 2 zu arbeiten. Wer mit einzelnen Be-
standteilen der Vorlage 2 Mühe hat, kann sich in der Detail-
beratung selbstverständlich immer noch gegen diese aus-
sprechen. Das wird auch bei Ihrer Kommission für Rechts-
fragen der Fall sein. Aber wenigstens stellen wir damit si-
cher, dass alle vom Gleichen reden, und das ist bei der
Suche nach einer Lösung schon einmal eine sehr wichtige
Voraussetzung.
Zum Abschluss möchte ich mich zu den Fristen äussern,
denn die Fristen können schliesslich in der ganzen Diskus-
sion eine entscheidende Rolle einnehmen. Die Frist des Par-
lamentes für die Behandlung der Volksinitiative «gegen die
Abzockerei» läuft am 26. August 2011 aus. Das heisst, das
Parlament wird bis dahin ganze dreieinhalb Jahre Zeit ge-
habt haben, um sich mit dieser Volksinitiative zu befassen.
Eine erneute und letzte Fristerstreckung um ein Jahr wäre
nur noch für die Differenzbereinigung eines indirekten Ge-
genvorschlages möglich. Ob die Bevölkerung ein weiteres
Hinauszögern noch verstehen und gutheissen könnte, ist
hingegen fraglich. Gelänge es Ihnen und dem Ständerat
nicht, sich innert dieser Frist auf einen Gegenvorschlag zu
einigen, käme die Volksinitiative alleine vor Volk und Stände;
die Chance für eine Annahme der Initiative wäre dabei aus
Sicht des Bundesrates sehr gross. Sie weist zwar einige
Mängel und Lücken auf, aber es ist davon auszugehen, dass
viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Vorgabe der
Volksinitiative den heute geltenden Bestimmungen des Akti-
enrechts vorziehen werden, nicht zuletzt, um ein klares poli-
tisches Zeichen zu setzen. Wenn Sie nun aber auf die Vor-
lage einträten, wäre es noch möglich, von einer Frister-
streckung abzusehen und den indirekten Gegenvorschlag in
beiden Räten im Sommer zu verabschieden.
Die Vorlage 2 unterscheidet sich von der Vorlage 1 nur durch
die Bestimmungen über die sehr hohen Vergütungen. An-
sonsten, ich habe es gesagt, sind die beiden Vorlagen iden-
tisch. Ich bin überzeugt, dass der neue indirekte Gegenvor-
schlag des Ständerates eine angemessene und taugliche
Antwort auf die Volksinitiative ist. Er stärkt die Aktionärs-
rechte im Bereich der Vergütungspolitik, überlässt den Ge-
sellschaften aber dennoch das Mass an Flexibilität, das für
sie nötig ist, um ihre Vergütungspolitik marktgerecht zu ge-
stalten. Der Bundesrat ist deshalb der Ansicht, dass mit der
Vorlage 2, die die Bestimmungen der Vorlage 1 ja beinhaltet,
ein umfassender Gegenentwurf besteht.
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Für die anstehende Abstimmung empfiehlt Ihnen der Bun-
desrat, auf die Vorlage 2 einzutreten, weil nur ein indirekter
Gegenvorschlag, der diesen Namen verdient und der eben
auch die Bestimmungen über die sehr hohen Vergütungen
beinhaltet, eine echte Alternative zur Volksinitiative «gegen
die Abzockerei» darstellt. Die gesellschafts- und steuer-
rechtliche Behandlung der sehr hohen Vergütungen ist das
richtige Mittel, um Vergütungsexzesse zu verhindern und
eine langfristig ausgerichtete Vergütungspolitik zu gewähr-
leisten. Zudem können dadurch auch all jene Vergütungs-
empfänger erfasst werden, die von der Volksinitiative, vom
direkten Gegenentwurf und vom indirekten Gegenvorschlag
gemäss Vorlage 1 nicht erfasst werden, und dies, obwohl sie
zum Teil mehr als die Mitglieder des Verwaltungsrates oder
der Geschäftsleitung verdienen. Ein Nichteintreten, das
heisst ein erneutes Zurückspielen des Balls an den Stände-
rat ohne materielle Behandlung des indirekten Gegenvor-
schlages, würde in der Bevölkerung wohl auf Unverständnis
stossen. Zudem würde dies auch so interpretiert werden,
dass es dem Parlament offenbar nicht möglich sei, einen
Gegenvorschlag zu erlassen, der besser als die Volksinitia-
tive ist.
Ich beantrage Ihnen deshalb namens des Bundesrates, auf
die Vorlage 2 einzutreten, und ich bitte Sie bereits an dieser
Stelle, darauf bedacht zu sein, dass inhaltlich ein Gegenvor-
schlag entsteht, der diesen Namen verdient und der dem
Stimmvolk eine valable Alternative bietet.
Ich äussere mich jetzt noch kurz zum Einzelantrag Schwan-
der: Herr Nationalrat Schwander beantragt Eintreten auf die
Vorlage 1. Er begründet das damit, dass die ständerätliche
Kommission für Rechtsfragen mit der parlamentarischen In-
itiative ja diesen Gegenvorschlag, also die Vorlage 1, ausge-
löst habe. Es ist tatsächlich so, dass die nationalrätliche
Kommission für Rechtsfragen dieser parlamentarischen In-
itiative aus dem Ständerat Folge gegeben hat und damit
auch zum Ausdruck gebracht hat, dass sie Handlungsbedarf
feststellt. Diese parlamentarische Initiative ist aber nicht die
einzige; es gab eben noch eine parlamentarische Initiative
der ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abga-
ben. Diese zweite Initiative verlangt mit dem sogenannten
Tantiemenmodell, dass sehr hohe, über 3 Millionen Franken
liegende Vergütungen wie eine Gewinnausschüttung behan-
delt werden sollen, das heisst, dass der Lohn dann nicht
vom Gewinn abgezogen werden kann. Auch diese parla-
mentarische Initiative wurde von Ihrer Kommission, der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben unterstützt; das
heisst, dass Ihre Kommission für Wirtschaft und Abgaben
diesbezüglich auch Handlungsbedarf festgestellt hat.
Das heisst, die Vorlage 2 ist das Resultat der beiden parla-
mentarischen Initiativen, und es ist sinnvoll, jetzt auf dieser
Basis weiterzuarbeiten. Aus Sicht des Bundesrates bietet
nur diese Vorlage 2 eine echte Alternative zur Abzocker-In-
itiative, und das ist ja das, woran Sie jetzt schon so lange ar-
beiten. Wenn Sie mit einzelnen Punkten der Vorlage 2 nicht
einverstanden sind, können Sie in der Detailberatung darauf
zurückkommen.
Ich bitte Sie deshalb, auf die Vorlage 2 einzutreten und ge-
meinsam einen Weg zu suchen, damit Sie der Bevölkerung
eine echte, valable, wirksame und sinnvolle Alternative zur
Abzocker-Initiative unterbreiten können.

Nidegger Yves (V, GE), pour la commission: La décision que
nous allons prendre maintenant est lourde de conséquences
en termes de crédibilité du Parlement et de l'utilité du colos-
sal travail parlementaire qui a été effectué pour arriver au
point où nous sommes aujourd'hui s'agissant de la rédaction
d'un contre-projet.
Mis à part les contenus matériels du projet 1 ou du projet 2
et des opinions partisanes – qui se sont exprimées, et c'est
légitime – sur les contenus matériels desdits projets 1 et 2, il
revient au rapporteur que je suis de vous rappeler les chif-
fres. C'est par 13 voix contre 13 qu'il a été décidé d'examiner
le projet 2 et par 13 voix contre 13 aussi – les mêmes – qu'il
a été décidé de ne pas examiner le projet 1. En d'autres ter-
mes, c'est le hasard de la couleur politique de la présidence

de la commission qui a fait qu'aujourd'hui vous avez à vous
prononcer sur un échec des travaux sur le projet 2 et qu'il n'a
été donné aucune chance au projet 1.
Il ne serait pas illogique que notre conseil, dont c'est la fonc-
tion de départager les camps qui se sont formés en commis-
sion et qui n'ont pas pu l'être en son propre sein, donne la
même chance au projet 1. Ce serait non seulement donner
une chance au projet 1, mais aussi donner une chance
d'aboutir au contre-projet indirect à l'initiative et peut-être
même un contre-projet du Parlement tout court, sachant que
les deux conseils sont divisés sur la méthode et qu'un jour
ou l'autre, il faudra bien un contre-projet direct – c'est fait –
mais également un contre-projet indirect de sorte que l'on
puisse les comparer. Et tout cela à l'intérieur des délais dont
je vous ai parlé en début de débat et qui ont été rappelés par
Madame la conseillère fédérale Sommaruga, soit d'ici au
26 août 2011. Si la question de savoir si nous accouchons
ou non d'un contre-projet n'est pas tranchée par vous, elle le
sera par le temps qui passe.
Je vous remercie de prendre tous ces éléments en considé-
ration lors de votre vote.

Markwalder Christa (RL, BE), für die Kommission: Ich möchte
mich nach dieser Debatte noch zu zwei Aspekten äussern. 
Zum zeitlichen Aspekt: Wer hier an diesem Rednerpult be-
hauptet, drei Jahre nach der Einreichung der Initiative Min-
der werde vonseiten der Kommission für Rechtsfragen Ver-
zögerungstaktik betrieben, tut dies wider besseren Wissens.
Wir beraten heute die dritte Version eines Gegenvorschla-
ges zur Initiative. Die grosse Aktienrechtsrevision wurde in
unserer Kommission sistiert, weil sie inhaltlich derart viele
Aspekte enthielt, die nicht nur im Zusammenhang mit der
Volksinitiative standen. Wir haben uns entschlossen, eine
schlanke Vorlage zu beraten, die direkt der Initiative gegen-
übergestellt werden kann. Vor einem Jahr haben wir hier ei-
nen direkten Gegenvorschlag beraten, der eine grosse
Mehrheit gefunden hat. In der Zwischenzeit ist der Ständerat
wiederum aktiv geworden und hat die inhaltlichen Bestim-
mungen, die wir hier ausgearbeitet haben, auf Gesetzes-
stufe aufgenommen. Darüber haben wir nun heute zu ent-
scheiden. 
Die Kommissionsmehrheit will einen Gegenvorschlag. Damit
will ich auch noch auf einen inhaltlichen Aspekt eingehen:
Dieser Gegenvorschlag soll vernünftig und praktikabel sein,
er soll die Aktionärsrechte stärken, er soll aber auch die Or-
ganisationsfreiheit der Unternehmungen erhalten und das li-
berale Aktienrecht als Standortvorteil der Schweiz beibehal-
ten. Wie ich Ihnen in meinem Eintretensvotum bzw. Votum
zum Nichteintreten aufgezeigt habe, enthält die Vorlage 1 in-
haltlich gesehen 80 Prozent der Forderungen der Initiative
Minder: 24 Forderungen werden in der Volksinitiative ge-
stellt, rund 20 Forderungen wird mit der Vorlage 1 entspro-
chen. Die Vorlage 2 hingegen, die jetzt zur Debatte steht,
enthält Forderungen, die weiter gehen als jene, die der Initi-
ant überhaupt aufstellt, indem neue Steuern für Unterneh-
mungen eingeführt werden sollen und indem von der Gene-
ralversammlung auch Abstimmungen über variable Vergü-
tungen bei Finanzdienstleistern durchgeführt werden sollen.
Weil die Vorlage 2 in der Kommission derart überladen
wurde, hat sie nach vielstündiger Beratung in der Gesamtab-
stimmung keine Mehrheit gefunden, und dies kommt einem
Nichteintretensantrag gleich.
Ich bitte Sie deshalb im Namen der grossen Mehrheit der
Kommission, auf die Vorlage 2 nicht einzutreten.

1. Obligationenrecht (Vergütungen bei börsenkotierten
Gesellschaften sowie weitere Änderungen im Aktien-
recht)
1. Code des obligations (Indemnités dans les sociétés
dont les actions sont cotées en Bourse et autres modifi-
cations du droit de la société anonyme)

Antrag der Kommission
Nichteintreten
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Antrag Schwander
Eintreten
Schriftliche Begründung
Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates kam
nach der Debatte im Nationalrat über den direkten Gegen-
vorschlag mehrheitlich zum Schluss, wieder den Weg eines
indirekten Gegenvorschlages einzuschlagen. Um auf diesen
Weg zurückzukommen, musste die Kommission für Rechts-
fragen des Ständerates eine entsprechende parlamentari-
sche Initiative starten. Die Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates gab dieser Initiative in der ersten Phase Folge.
Daraufhin arbeitete die Kommission für Rechtsfragen des
Ständerates die Vorlage 1 aus.
Die Vorlage 1 basiert auf den neun Punkten der parlamenta-
rischen Initiative 10.443 der RK-SR und beschränkt sich da-
mit auf die Kernanliegen der Volksinitiative «gegen die Ab-
zockerei». Nachdem die Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates der ständerätlichen Initiative in der ersten
Phase mehrheitlich zugestimmt hat, ist es nichts als ange-
bracht, dass sich unsere Kommission auch inhaltlich mit der
Vorlage 1 (ohne Steuer) auseinandersetzt.

Proposition de la commission
Ne pas entrer en matière

Proposition Schwander
Entrer en matière

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 10.443/5165)
Für Eintreten ... 100 Stimmen
Dagegen ... 88 Stimmen

Le président (Germanier Jean-René, président): Le projet 1
retourne donc en commission en vue d'une discussion par
article.

2. Obligationenrecht (Sehr hohe Vergütungen bei bör-
senkotierten Gesellschaften sowie weitere Änderungen
im Aktienrecht) 
2. Code des obligations (Indemnités très élevées dans
les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse et
autres modifications du droit de la société anonyme) 

Antrag der Mehrheit
Nichteintreten

Antrag der Minderheit
(Leutenegger Oberholzer, Amherd, Daguet, Hochreutener,
Ingold, Jositsch, Schmid-Federer, Sommaruga Carlo, Tha-
nei, Vischer, von Graffenried, Wyss Brigit)
Eintreten

Proposition de la majorité
Ne pas entrer en matière

Proposition de la minorité
(Leutenegger Oberholzer, Amherd, Daguet, Hochreutener,
Ingold, Jositsch, Schmid-Federer, Sommaruga Carlo, Tha-
nei, Vischer, von Graffenried, Wyss Brigit)
Entrer en matière

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 10.443/5166)
Für Eintreten ... 92 Stimmen
Dagegen ... 97 Stimmen

09.096

Abkommen zwischen
der Schweiz und Eurojust.
Genehmigung
Accord entre
la Suisse et Eurojust.
Approbation

Zweitrat – Deuxième Conseil
Botschaft des Bundesrates 04.12.09 (BBl 2010 23)
Message du Conseil fédéral 04.12.09 (FF 2010 23)

Ständerat/Conseil des Etats 13.09.10 (Erstrat – Premier Conseil)

Nationalrat/Conseil national 09.03.11 (Zweitrat – Deuxième Conseil)

Ständerat/Conseil des Etats 18.03.11 (Schlussabstimmung – Vote final)

Nationalrat/Conseil national 18.03.11 (Schlussabstimmung – Vote final)

Text des Erlasses (BBl 2011 2763)
Texte de l'acte législatif (FF 2011 2585)

Antrag der Mehrheit
Eintreten

Antrag der Minderheit
(Schwander, Brönnimann, Geissbühler, Heer, Kaufmann,
Nidegger, Reimann Lukas, Stamm)
Nichteintreten

Proposition de la majorité
Entrer en matière

Proposition de la minorité
(Schwander, Brönnimann, Geissbühler, Heer, Kaufmann,
Nidegger, Reimann Lukas, Stamm)
Ne pas entrer en matière

Sommaruga Carlo (S, GE), pour la commission: Le présent
projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre
la Suisse et Eurojust vise à approuver le fait d'institutionnali-
ser la coopération entre la Suisse et Eurojust dans le do-
maine de la lutte contre les formes graves de criminalité in-
ternationale. 
Je rappelle que cette institution communautaire a été créée
en 2002 par l'Union européenne afin de renforcer la lutte
contre la grande criminalité, à savoir le terrorisme, la partici-
pation à une organisation criminelle, la traite des êtres hu-
mains, le trafic illicite de stupéfiants, les escroqueries et le
blanchiment d'argent. Eurojust constitue ainsi le pendant ju-
diciaire d'Europol, office européen de police avec lequel la
Suisse collabore déjà depuis 2006 à la faveur d'un accord de
coopération.
Concrètement, hormis l'encouragement de la coordination
entre les autorités compétentes des Etats membres, Euro-
just a pour objectif de faciliter la mise en oeuvre de l'entraide
judiciaire internationale, l'exécution des demandes d'extradi-
tion ou de mandats d'arrêt ainsi que l'assistance dans les
cas d'enquêtes et de poursuites relevant d'infractions péna-
les graves.
Chaque Etat de l'Union européenne y dispose d'un membre
national, lequel peut être procureur, magistrat ou officier de
police. La Suisse a déjà collaboré avec Eurojust dans quel-
ques cas particuliers et dans les limites de son droit national.
Mais cette situation n'est pas satisfaisante à long terme, no-
tamment dans une optique de transparence et de sécurité
du droit.
C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a souhaité
institutionnaliser cette coopération. L'accord définit les gran-
des lignes du cadre de la coopération. Outre les formes de
coopération, il désigne en particulier les autorités compéten-
tes et les canaux d'échange d'informations, établit les princi-
pes de protection des données et règle les questions de res-
ponsabilité. Comme le souligne le Conseil fédéral dans son
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message, les instruments mis en place compléteront la coo-
pération en matière pénale avec les Etats membres de
l'Union européenne sans pour autant modifier matérielle-
ment les dispositions sur l'entraide judiciaire en vigueur en
Suisse. De même, les dispositions des traités d'entraide judi-
ciaire bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Suisse et
l'Union européenne ou ses Etats membres seront explicite-
ment réservées. L'accord ne fonde donc aucune obligation
nouvelle en matière de coopération qui ne serait pas compa-
tible avec le droit suisse.
La Commission des affaires juridiques a examiné cet accord
lors de sa séance du 15 octobre 2010. La majorité de la
commission a insisté sur l'importance d'une coordination ju-
diciaire efficace dans la lutte contre la grande criminalité. Le
grand banditisme se caractérise en effet par des modes opé-
ratoires défiant les frontières et par un haut degré d'organi-
sation. En ce sens, la majorité de la commission a souligné
que des actions concertées entre les Etats combinées à une
entraide judiciaire efficace représentent, dans la majorité
des cas, les seuls moyens de parvenir à des résultats tangi-
bles.
La majorité de la commission a également salué le fait que
toute extension éventuelle de la compétence d'Eurojust sera
soumise à un processus semblable à celui des accords de
Schengen et devra donc être approuvée par le Parlement.
La majorité de la commission ne voit en ce sens que des
avantages à participer à cette institution communautaire.
Une minorité de la commission propose quant à elle de ne
pas entrer en matière. Elle craint une extension incontrôlée
de la masse des informations échangées et redoute une
mauvaise qualité de la protection des données.
Pour la majorité de la commission, il ne fait en revanche
aucun doute que la protection des données est garantie. Elle
relève à cet égard que le niveau de protection des données
dans l'Union européenne est généralement plus élevé que
celui prévalant en Suisse et que des exigences ont d'ailleurs
été sollicitées dans le cadre d'un accord avec l'Union euro-
péenne afin que la Suisse accroisse la qualité de sa propre
protection des données. 
Vu ces éléments, la commission, par 17 voix contre 8, vous
invite à entrer en matière et à approuver l'accord.

Markwalder Christa (RL, BE), für die Kommission: Das Ab-
kommen, das uns nach dem Ständerat heute zur Genehmi-
gung unterbreitet wird, institutionalisiert die Zusammenarbeit
mit Eurojust, der Einheit für justizielle Zusammenarbeit der
Europäischen Union. Ziel der Kooperation ist die verstärkte
Bekämpfung schwerer internationaler Kriminalität wie Terro-
rismus, Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Men-
schenhandel, Drogenhandel, Betrug oder Geldwäscherei.
Die Schweiz hat bereits im Rahmen der Verhandlungen über
die Bilateralen II ihr Interesse an einer institutionalisierten
Zusammenarbeit mit Eurojust bekundet und dies entspre-
chend schriftlich festgehalten.
Schon heute arbeitet die Schweiz im Justiz- und Strafverfol-
gungsbereich eng mit den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union zusammen. Optimierungsmöglichkeiten bestehen
aber beispielsweise im Bereich der Koordination. Gerade für
die erfolgreiche Bekämpfung der schweren Kriminalität, bei
der vermehrt ein organisiertes und sich über mehrere Staa-
ten erstreckendes Vorgehen festzustellen ist, ist eine ver-
stärkte Koordination und Kooperation der Strafverfolgungs-
behörden in den betroffenen Ländern erforderlich. Derartige
koordinierende und unterstützende Aufgaben übernimmt
Eurojust, eine von der Europäischen Union geschaffene Ein-
richtung mit dem Ziel, die schwere Kriminalität auf justizieller
Ebene verstärkt zu bekämpfen. Eurojust soll die Zusammen-
arbeit zwischen den zuständigen einzelstaatlichen Behörden
verbessern, vor allem durch die Erleichterung der internatio-
nalen Rechtshilfe in Strafsachen. Durch das Abkommen mit
Eurojust kann die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz
und den EU-Mitgliedstaaten im Bereich der Rechtshilfe in
Strafsachen im Interesse einer effizienten Verbrechensbe-
kämpfung weiter optimiert werden.

Einzelfallweise findet im Rahmen des nach schweizerischem
Recht Zulässigen bereits heute eine Kooperation zwischen
der Schweiz und Eurojust statt. Im Interesse der Transpa-
renz und der Rechtssicherheit drängte sich aber die Aus-
handlung eines Instruments auf, das die Zusammenarbeit
institutionalisiert und den Rahmen und die Modalitäten für
die Kooperation vertraglich festlegt. Mit dem polizeilichen
Gegenstück zu Eurojust, dem Europäischen Polizeiamt (Eu-
ropol), hat die Schweiz bereits einen Zusammenarbeitsver-
trag abgeschlossen. Dieser ist seit März 2006 in Kraft.
Mit 17 zu 8 Stimmen empfiehlt Ihnen die Kommission, auf
die Vorlage einzutreten und das Abkommen zu genehmigen.

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich beantrage Ihnen, auf diese
Vorlage nicht einzutreten, und zwar aus sechs Gründen:
1. Das Verhältnis des Informationsaustausches via Eurojust
zur Rechtshilfe in Strafsachen, insbesondere zur spontanen
Rechtshilfe, ist nicht klar. Die Vorlage institutionalisiert die
spontane Rechtshilfe und hebelt damit die verfahrensmässig
geordnete Rechtshilfe in Strafsachen aus. 
2. Es wird proklamiert, dass Eurojust die Zusammenarbeit
bei schweren Formen der internationalen Kriminalität ver-
stärkt. Es stellt sich hier die Frage, welche Delikte dann zu
den schweren Formen der internationalen Kriminalität gehö-
ren. Es wird zum Beispiel die Computerkriminalität erwähnt.
Aber wir haben letzte Woche hier im Saal das Übereinkom-
men des Europarates über die Cyberkriminalität beschlos-
sen. Es ist weiter die Rede von allen Straftaten, die finanzi-
elle Interessen der Europäischen Gemeinschaft berühren.
Wenn die Groupe d'action financière per 2013 Steuerdelikte
als Vortaten zu Geldwäscherei qualifiziert, dann findet der
automatische Informationsaustausch in Steuersachen be-
reits auf Ebene Eurojust statt. Das wollen wir nicht.
3. Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien soll vor allem
über Informationsaustausch erfolgen. Es wird aber nirgends
gesagt, welche Informationen ausgetauscht werden können,
ob dazu auch solche gehören, die den Geheimbereich einer
Person betreffen, oder solche, die durch Zwangsmassnah-
men erhoben wurden. Dazu stellt sich die Frage: Sind Infor-
mationen auch Beweismittel? Werden Bankunterlagen oder
ähnliche Finanzdokumente weitergegeben? All diese Fragen
sind nicht geregelt.
4. Gemäss Artikel 10 Absatz 3 sind die Parteien nicht daran
gehindert, in besonderen Fällen andere Kanäle für den Infor-
mationsaustausch zu vereinbaren. Damit werden sämtliche
Schleusen für einen unkontrollierbaren Informationsaus-
tausch geöffnet. Wie sollen denn hier die Rechte der betrof-
fenen Rechtsuchenden gewahrt werden?
5. Viel ist von Datenschutz die Rede. Auch besagt Artikel 16,
dass die betroffenen Personen das Recht auf Zugang zu
den Daten, die sie betreffen, haben und deren Berichtigung,
Sperrung oder Löschung verlangen können. Die Frage ist
doch, ob die betroffenen Personen, deren Daten geschützt
werden sollen, überhaupt in diesen Informationsaustausch
involviert sind, mithin davon wissen und somit ihre Rechte
wahrnehmen können. Wenn ich nicht weiss, ob irgendwel-
che Daten über mich gesammelt werden, kann ich ja auch
meine Rechte gar nicht wahrnehmen! 
6. Es erfolgen gar keine Abgrenzungen zum Beispiel zu den
Dutzenden von bilateralen justiziellen Abkommen, es erfol-
gen keine Abgrenzungen zu Schengen, es erfolgen keine
Abgrenzungen zum Schengen-Informationsaustauschge-
setz, es erfolgen keine Abgrenzungen zu Europol, es erfol-
gen keine Abgrenzungen zu Interpol, es erfolgen keine Ab-
grenzungen zum Übereinkommen des Europarates über die
Cyberkriminalität, welches wir letzte Woche in diesem Saal
beschlossen haben, es erfolgen keine Abgrenzungen zum
ordentlichen Rechtshilfeverfahren, und es erfolgen keine Ab-
grenzungen zum ordentlichen Amtshilfeverfahren. Wir las-
sen überall Datenaustausch zu. Einen Überblick, einen kla-
ren Überblick hat niemand mehr!
Aus diesen sechs Gründen beantragen wir Ihnen, auf diese
Vorlage nicht einzutreten. Wir müssen zuerst konkrete Re-
geln aufstellen, wie wir den Datenaustausch über alle Ab-
kommen, die bereits bestehen, regeln wollen. 
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Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzu-
stimmen.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Eine gut funktionieren-
de internationale Zusammenarbeit ist heute unabdingbar,
wenn Sie Verbrechen mit Erfolg bekämpfen und unsere Ge-
sellschaft auf diese Weise sicherer machen wollen. Unsere
Strafverfolgungsbehörden sind vermehrt mit grenzüber-
schreitenden Verbrechen konfrontiert. Deshalb müssen wir
für diese Behörden die Instrumente zusammenstellen, die
auch eine effiziente Kooperation mit dem Ausland erlauben.
Der vorliegende Vertrag ist ein solches Instrument. Im Inter-
esse erhöhter Sicherheit sollen die rechtlichen Grundlagen
für eine institutionalisierte, regelmässige Zusammenarbeit
mit Eurojust geschaffen werden. Eurojust wurde von der EU
mit dem Ziel errichtet, die Bekämpfung der schweren Krimi-
nalität zu verstärken. Sie ist das justizielle Pendant zu Euro-
pol, mit dem die Schweiz ja bereits heute zusammenarbeitet
und gute Erfahrungen macht, und führt als Koordinations-
behörde die Staatsanwaltschaften der einzelnen Staaten
zusammen. Konkret können nationale Justizbehörden in
grenzüberschreitenden Strafverfolgungs- und Rechtshilfefäl-
len an Eurojust gelangen und um seine Unterstützung ersu-
chen. 
Wichtig ist zu wissen, dass Eurojust selber keine Strafverfol-
gung leitet. Ihr kommt vielmehr eine vermittelnde und koordi-
nierende Rolle zu, und für diese Funktion ist Eurojust auf-
grund ihrer Zusammensetzung prädestiniert. Jeder EU-Mit-
gliedstaat ist mit einem erfahrenen nationalen Verbindungs-
staatsanwalt unter einem Dach am Sitz in Den Haag vertre-
ten. Ausschliesslich auf Bitte der Mitgliedstaaten hin koordi-
nieren diese Verbindungsstaatsanwälte grosse, länderüber-
greifende Verfahren und Einsätze. Auf diese Weise wird
etwa der Einsatz verdeckter Ermittler koordiniert, die in ei-
nem Drogenfall über verschiedene Länder hinweg tätig sein
müssen. Auch wenn in mehreren Staaten gleichzeitig Haus-
durchsuchungen durchgeführt werden sollen, muss das
eben koordiniert werden. Das Gleiche gilt für den Fall, dass
in verschiedenen Staaten zur gleichen Zeit Bankkonten
blockiert werden sollen. Gerade in grossen, länderübergrei-
fenden Fällen sind diese Koordinationsleistungen, die Euro-
just erbringt, für den Erfolg einer Strafverfolgung oftmals un-
erlässlich.
Mit dem Abschluss des Zusammenarbeitsvertrags kann die
Schweiz auch als Nicht-Mitgliedstaat der EU von den von
Eurojust erbrachten Dienstleistungen profitieren. Diese
Dienstleistungen im Bereich der Koordination füllen eine
Lücke im bisherigen Zusammenarbeitsdispositiv. Sie ergän-
zen dieses, und sie helfen bei der Umsetzung der bestehen-
den Rechtshilfeinstrumente. Insbesondere im Kampf gegen
die organisierte Kriminalität etwa auf dem Gebiet des Frau-
enhandels, des Drogenhandels oder des Terrorismus kön-
nen die von Eurojust erbrachten Dienstleistungen von abso-
lut entscheidender Bedeutung sein. Hier bietet nämlich oft
nur ein zwischen den betroffenen Staaten abgesprochenes
und aufeinander abgestimmtes Handeln Aussicht auf Erfolg. 
Kritische Stimmen mögen der Zusammenarbeit mit Eurojust
entgegenhalten, dass durch die noch engere Verflechtung
mit der EU-Institution Eigenständigkeit verlorengeht und die
Gefahr der Umgehung der bisherigen Rechtshilfeinstru-
mente besteht. In diesem Zusammenhang möchte ich aber
Folgendes zu bedenken geben: Für die erfolgreiche Verbre-
chensbekämpfung ist der einzelne Staat heute immer mehr
auf die gute Zusammenarbeit mit anderen Staaten angewie-
sen, und häufig kann er die vom internationalen Verbrechen
ausgehenden Herausforderungen nicht mehr allein bewälti-
gen. Der Vertrag steckt den Rahmen für die Zusammenar-
beit ab. Ob die Schweiz aber im konkreten Fall zusammen-
arbeitet, bestimmt sich nach wie vor nach schweizerischem
Recht, und zwar auch nach schweizerischem Rechtshilfe-
recht.
Deshalb möchte ich Herrn Schwander an dieser Stelle sa-
gen, dass die Aussage, wonach mit dem Abkommen der
spontane Informationsaustausch institutionalisiert würde,
nicht stimmt. Es gilt nach wie vor auch in diesem Bereich

das Schweizer Recht. Der Vertrag verneint ausserdem aus-
drücklich einen Automatismus mit Blick auf eine mögliche
Weiterentwicklung von Eurojust. Die Schweiz behält damit
auch bei künftigen Entwicklungen die Kontrolle über den
Umfang der Kooperation. Eine Ausweitung des Geltungsbe-
reichs des Vertrags benötigt die explizite Annahme durch die
Schweiz.
Der Vertrag mit Eurojust ist für die Schweiz ein wichtiges In-
strument im Kampf gegen die schwere internationale Krimi-
nalität. Er stellt einen weiteren Baustein in ihrer Politik dar,
ihre Sicherheitsinteressen durch internationale Zusammen-
arbeit zu wahren. Ich möchte noch eine rechtspolitische Be-
merkung machen: Der Vertrag ist dem fakultativen Staats-
vertragsreferendum zu unterstellen, weil er wichtige recht-
setzende Bestimmungen enthält.
Ihre Kommission für Rechtsfragen – Sie haben es gehört –
hat die Vorlage angenommen. Gestützt auf diese Ausführun-
gen bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten und den Bun-
desbeschluss zu genehmigen.
Noch eine letzte Bemerkung, ebenfalls zu einer Aussage
von Herrn Nationalrat Schwander, der gesagt hat, dass in
Steuersachen dann ein automatischer Informationsaus-
tausch eingeführt werden könnte: Auch dem ist nicht so; die
Schweiz wendet auch mit diesem Abkommen nach wie vor
das Bundesgesetz über die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen an. Auch in Bezug auf den Datenschutz gelten
selbstverständlich weiterhin die schweizerischen Rechtsvor-
gaben. Es ist so, dass die Schweiz mit diesem Vertrag ihre
ganze Autonomie behält und nur mitmacht, wenn das mit ih-
ren eigenen Gesetzen in Übereinstimmung ist.

Le président (Germanier Jean-René, président): Nous vo-
tons sur la proposition de non-entrée en matière de la mino-
rité Schwander. 

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 09.096/5168)
Für Eintreten ... 115 Stimmen
Dagegen ... 50 Stimmen

Bundesbeschluss zur Genehmigung des Abkommens
zwischen der Schweiz und Eurojust 
Arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre la
Suisse et Eurojust 

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 09.096/5169)
Für Annahme des Entwurfes ... 114 Stimmen
Dagegen ... 51 Stimmen


